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– Bekanntmachungen des Bürgermeisters –

Abstimmungsergebnisse der Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung  
im zweiten Halbjahr 2023

Beschluss Nr. Gegenstand Abstimmungsergebnis

5. Sitzung vom 05.07.2023 Ja Nein Enthaltung

0022/23 Beschluss über die 2. Satzung zur Änderung der Entschädigungssatzung für ehrenamtliche 
Mitglieder kommunaler Vertretungen und Ausschüsse der Stadt Trebbin

10 2 4

0072/23 Beschluss über die Änderung des Stellenplans für die Haushaltsjahre 2023/2024 16 0 0

0073/23 Abberufung sachkundiger Einwohner aus dem Ausschuss für Kultur-, Sport- und 
Städtepartnerschaft

16 0 0

0057/23 Beschluss über die Aufstellung eines Bebauungsplanes „Gewerbegebiet II“ der Stadt Trebbin, 
Ortsteil Klein Schulzendorf, gelegen westlich bzw. südwestlich am Gewerbegebiet Klein Schul-
zendorf

16 1 0

0058/23 Beschluss über den Abschluss eines städtebaulichen Vertrages zur Übertragung der Planungs-
leistungen zur Aufstellung des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet II“ der Stadt Trebbin, OT Klein 
Schulzendorf

16 1 0

0062/23 Beschluss über die Aufstellung eines Bebauungsplanes „Wohngebiet Neue Blumenstadt“ der 
Stadt Trebbin, gelegen zwischen der Zossener Straße und der Baruther Straße

13 3 1

0063/23 Beschluss über den Abschluss eines städtebaulichen Vertrages zur Übertragung der Planungsleis-
tungen zur Aufstellung des Bebauungsplanes „Wohngebiet Neue Blumenstadt“ der Stadt Trebbin

13 3 1

0064/23 Beschluss über die Ausweisung der Flurstücke 155 der Flur 5 sowie 341/11 und 344 der Flur 2 
in der Gemarkung Trebbin als Gemeinbedarfsflächen im Flächennutzungsplan der Stadt Trebbin

16 0 1

0059/23 Beschluss über die Festlegung der naturbelassenen Wiesen (Blühwiesen) sowie der zu pflegenden 
Rasenflächen durch den Bauhof

17 0 0

6. Sitzung vom 11.10.2023 Ja Nein Enthaltung

078/23 Berufung eines Wahlleiters der Stadt Trebbin und seines Stellvertreters 16 0 0

0085/23 Beschluss über die Wahlkreiseinteilung zur Kommunalwahl 2024 16 0 0

0079/23 Bestellung von einem weiteren Vertreter in den Beirat für Senioren- und Menschen mit Behin-
derung

16 0 0

0103/23 Berufung sachkundiger Einwohner in den Ausschuss für Kultur-, Sport- und Städtepartnerschaft 16 0 0
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– Bekanntmachungen des Bürgermeisters –

0095/23 Beschluss zu über-/außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2023 
zur weiteren Digitalisierung der Grundschule Trebbin und der Goethe-Oberschule Trebbin.

16 0 0

0099/23 Beschluss über die Aufstellung eines Bebauungsplanes „Wohnen am Wiesengrund“ der Stadt 
Trebbin

16 0 0

0098/23 Beschluss über den Abschluss eines städtebaulichen Vertrages zur Übertragung der Planungs-
leistungen zur Aufstellung des Bebauungsplanes „Wohnen am Wiesengrund“ der Stadt Trebbin

16 0 0

0090/23 „Beschluss über die Prüfung und Abwägung der Stellungnahmen der Behörden, TÖB, Nachbar-
gemeinden und Öffentlichkeit zum Entwurf des Fachkonzeptes „Freiflächensolar“ für die Stadt 
Trebbin

14 2 0

0091/23 Beschluss über das Fachkonzept „Freiflächensolar“ für die Stadt Trebbin 14 2 0

0082/23 Beschluss über die Aufstellung eines Bebauungsplanes „Solarpark Christinendorf“ der Stadt Treb-
bin, Ortsteil Christinendorf

16 0 0

0087/23 Beschluss über die Aufhebung des Beschlusses 0054/21 vom 15.12.2021 und Beschluss über 
die  Errichtung einer Tempo 30-Zone für die Straßen „Kirchring“, „Christinendorfer Weg“ und 
„Erlengrund“ in 14959 Trebbin OT Märkisch Wilmersdorf

15 0 1

0088/23 Beschluss über die Errichtung einer Tempo 30-Zone für die Straßen „Alte Parkstraße“ und  
„Pappelweg“ in 14959 Trebbin OT Märkisch Wilmersdorf

15 0 1

0713/23 Protokollbeschluss zum Antrag der SPD-Fraktion 16 0 0

0714/23 Protokollbeschluss zum Antrag der SPD-Fraktion 14 2 0

7. Sitzung vom 29.11.2023 Ja Nein Enthaltung

0107/23 Wahl der Schiedsperson für die Schiedsstelle der Stadt Trebbin

0111/23 Berufung sachkundige Einwohnerin in den Ausschuss für Kultur-, Sport- und Städtepartnerschaft 15 0 0

0021/23 Beschluss über die Finanzierung der Projektstelle Gesundheitsfachkraft für Kinder in der Stadt 
Trebbin und Abschluss eines Trägervertrages mit der AWO

15 0 0

0089/23 Beschluss über die Aufhebung des Beschlusses Nr. 0067/22 zum Trägerwechsel einer Kinder-
tagsbetreuung

15 0 0

0106/23 Beschluss über die Satzung zur Aufhebung der Satzung der Stadt Trebbin über die förmliche 
Festlegung des Sanierungsgebietes „Altstadt Trebbin“ und der Erteilung der Genehmigung (Sa-
nierungssatzung)

15 0 0

0112/23 Beschluss über die Beauftragung zur Erarbeitung einer Übergangslösung zur Betreuung von Hort-
kindern

13 1 1

0715/23 Protokollbeschluss zum Antrag der Fraktion Frischer Wind/Unabhängige Freie Wähler 14 0 1

0109/23 Beschluss über die Abgabe eines Vergleichsangebots im Zusammenhang einer Grundstücksan-
gelegenheit

14 0 1

0110/23 Beschluss über unbefristete Niederschlagung/Ausbuchung von Forderungen für den Jahresab-
schluss 2020

15 0 0

Bekanntmachung der Wahlleiterin vom 13.12.2023

Gemäß §§ 26 und 64 Absatz 3 des Brandenburgischen Kommunalwahlgeset-
zes (BbgKWahlG) und § 31 Absatz 2 und 3 der Brandenburgischen Kommu-
nalwahlverordnung (BbgKWahlV) mache ich Folgendes bekannt:

I.	 Wahltermin für die Wahlen sowie die Wahlzeit
Aufgrund der Verordnung über den Wahltag und die Wahlzeit der allge-
meinen Kommunalwahlen vom 17. August 2023 (GVBI. II Nr. 57) finden die 
Wahlen
–	 der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Trebbin, 
–	 des Ortsbeirats des Ortsteils Blankensee
–	 des Ortsbeirats des Ortsteils Christinendorf
–	 des Ortsbeirats des Ortsteils Glau
–	 des Ortsbeirats des Ortsteils Großbeuthen
–	 des Ortsbeirats des Ortsteils Klein Schulzendorf
–	 des Ortsbeirats des Ortsteils Kliestow

–	 des Ortsbeirats des Ortsteils Löwendorf
–	 des Ortsbeirats des Ortsteils Lüdersdorf
–	 des Ortsbeirats des Ortsteils Märkisch Wilmersdorf
–	 des Ortsbeirats des Ortsteils Schönhagen
–	 des Ortsbeirats des Ortsteils Stangenhagen
–	 des Ortsbeirats des Ortsteils Thyrow
–	 des Ortsbeirats des Ortsteils Wiesenhagen

am Sonntag, den 09. Juni 2024, in der Zeit von 8.00 bis 18.00 Uhr statt.

II.	 Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
Nachdem der Minister des Innern und für Kommunales den Wahltermin für 
die vorgenannten Wahlen durch Rechtsverordnung bestimmt hat, fordere 
ich gemäß  § 31 Absatz 2 Satz 2 BbgKWahlV auf, die Wahlvorschläge für 
diese Wahlen möglichst frühzeitig einzureichen. Ergänzend hierzu weise ich 
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auf Folgendes hin:

A.	 Wahl zur Stadtverordnetenversammlung der Stadt Trebbin

1.	 Anzahl der zu wählenden Stadtverordneten 
	 Es sind insgesamt 18 Stadtverordnete zu wählen.
2.	 Wahlkreise
	 Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Trebbin hat durch Be-

schluss das Wahlgebiet in einen Wahlkreis eingeteilt:
	 Wahlkreis 1:        Stadt Trebbin mit allen Ortsteilen
3.	 Wahlvorschlagsrecht und Einreichungsfrist
3.1.	Wahlvorschläge können von Parteien, politischen Vereinigungen 

und Wählergruppen sowie Einzelbewerbenden eingereicht werden. 
Daneben können Parteien, politische Vereinigungen und Wählergruppen 
auch gemeinsam einen Wahlvorschlag als Listenvereinigung einreichen. 
Sie dürfen sich jedoch bei jeder Wahl nur an einer Listenvereinigung 
beteiligen; die Beteiligung an einer Listenvereinigung schließt einen 
eigenständigen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl aus.

3.2.	Die Wahlvorschläge sollten möglichst frühzeitig eingereicht werden. 
Sie müssen spätestens bis zum Donnerstag, den 04. April 2024, 
12 Uhr, bei der Wahlleiterin der Stadt Trebbin, Markt 1–3, 14959 
Trebbin schriftlich eingereicht werden.

4.	 Besondere Anzeigepflicht für Listenvereinigung
	 Die Absicht, sich zu einer Listenvereinigung zusammenzuschließen, ist 

der Wahlleiterin der Stadt Trebbin, Markt 1–3, 14959 Trebbin durch 
die für das Wahlgebiet zuständigen Organe aller am Zusammenschluss 
Beteiligten, spätestens bis zum Donnerstag, den 04. April 2024, 12 
Uhr, schriftlich anzuzeigen. Die Erklärung der an dem Zusammen-
schluss beteiligten Gruppierungen muss bei Parteien oder politischen 
Vereinigungen von mindestens zwei Mitgliedern des für das Wahlge-
biet zuständigen Vorstands, darunter der oder dem Vorsitzenden oder 
einer Stellvertreterin oder einem Stellvertreter, bei Wählergruppen von 
der oder dem Vertretungsberechtigten der Wählergruppe unterzeichnet 
sein.

5.	 Einreichung von einem wahlgebietsbezogenen Wahlvorschlag
	 Eine Partei, politische Vereinigung, Wählergruppe oder Listenvereini-

gung und Einzelbewerbende können nur einen wahlgebietsbezogenen 
Wahlvorschlag (nur ein Wahlkreis vorhanden) einreichen.

6.	 Inhalt der Wahlvorschläge
6.1.	Die Wahlvorschläge sollen nach Vordruckmuster 5a zu § 32 Abs. 1 

Satz 1 BbgKWahlV eingereicht werden. Sie müssen enthalten
a)	 den Familiennamen, die Vornamen, den Beruf oder die Tätigkeit, 

den Tag der Geburt, den Geburtsort, die Staatsangehörigkeit und 
die Anschrift eines jeden Bewerbenden in erkennbarer Reihenfolge,

b)	 als Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Vereinigung 
den vollständigen Namen der einreichenden Partei oder politischen 
Vereinigung und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch 
diese; der im Wahlvorschlag angegebene Name der Partei oder po-
litischen Vereinigung muss mit dem Namen übereinstimmen, den 
diese im Lande führt, 

c)	 als Wahlvorschlag einer Wählergruppe den Namen der ein-
reichenden Wählergruppe und, sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwendet, auch diese; aus dem Namen muss hervorgehen, dass 
es sich um eine Wählergruppe handelt; der Name und die etwaige 
Kurzbezeichnung dürfen nicht den Namen von Parteien oder politi-
schen Vereinigungen oder deren Kurzbezeichnung enthalten, 

d)	 als Wahlvorschlag einer Listenvereinigung den Namen der 
Listenvereinigung und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, 
auch diese; zusätzlich sind die Namen und, sofern vorhanden, auch 
die Kurzbezeichnungen der an ihr beteiligten Parteien, politischen 
Vereinigungen und Wählergruppen anzugeben, 

e)	 den Namen des Wahlgebietes.
Der Wahlvorschlag einer oder eines Einzelbewerbenden darf nur die 

unter Buchstabe a und e bezeichneten Angaben enthalten.
6.2.	Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine Bewerbende oder einen 

Bewerbenden enthalten.
	 Ein wahlgebietsbezogener Wahlvorschlag darf höchstens insge-

samt 27 Bewerbende enthalten.
6.3.	Daneben soll der Wahlvorschlag Namen, Anschrift und Telekommuni-

kationsanschluss der Vertrauensperson und der stellvertretenden 
Vertrauensperson enthalten. Als Vertrauensperson kann auch eine 
Bewerberin oder ein Bewerber benannt werden. Soweit gesetzlich 
nichts anderes bestimmt ist, sind nur die Vertrauensperson und die 
stellvertretende Vertrauensperson, jede für sich, berechtigt, verbindliche 
Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und entgegenzunehmen.

6.4.	Der Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Vereinigung 
muss von mindestens zwei Mitgliedern des für das Wahlgebiet zustän-
digen Vorstandes, darunter der oder dem Vorsitzenden oder einer Stell-
vertreterin oder einem Stellvertreter, unterzeichnet sein. 

	 Der Wahlvorschlag einer Wählergruppe muss von der oder dem 
Vertretungsberechtigten unterzeichnet sein. Die Vertretungsberechti-
gung ist auf mein Verlangen nachzuweisen. 

	 Der Wahlvorschlag einer Listenvereinigung muss von jeder an ihr 
beteiligten Partei, politischen Vereinigung und Wählergruppe entspre-
chend unterzeichnet sein. 

	 Der Wahlvorschlag einer oder eines Einzelbewerbenden muss 
von dieser oder diesem unterzeichnet sein.

6.5.	Wichtige Einschränkungen 
	 Jede oder jeder Bewerbende darf nur auf einem Wahlvorschlag für 

die Wahl zur Stadtverordnetenversammlung der Stadt Trebbin benannt 
werden. Die oder der Bewerbende auf dem Wahlvorschlag einer Partei 
darf nicht Mitglied einer anderen Partei sein, die mit einem eigenen 
Wahlvorschlag zu dieser Wahl antritt. 

7.	 Voraussetzungen für die Benennung als Bewerberin oder Be-
werber

7.1.	Die Benennung als Bewerbende oder Bewerbender auf einem Wahlvor-
schlag einer Partei, politischen Vereinigung, Wählergruppe oder 
Listenvereinigung ist an folgende Voraussetzungen geknüpft:
a)	 Die oder der Bewerbende muss gem. § 11 BbgKWahlG wählbar 

sein.
b)	 Die oder der Bewerbende muss durch eine Versammlung zur 

Aufstellung der Bewerbenden gem. § 33 BbgKWahlG bestimmt 
worden sein (siehe Nr. 8).

c)	 Die oder der Bewerbende muss der Benennung auf dem Wahl-
vorschlag schriftlich zustimmen. Die Zustimmung ist nach dem 
Vordruckmuster 7a zu § 32 Absatz 5 Nummer 1 BbgKWahlV ab-
zugeben. Wird der Wahlvorschlag von einer Partei eingereicht, hat 
die oder der Bewerbende in der Zustimmungserklärung zudem ihre 
oder seine Parteimitgliedschaften anzugeben oder zu erklären, dass 
sie oder er parteilos ist.

	 Die in Buchstaben a und c genannten Voraussetzungen gelten ferner für 
Einzelbewerbende.

7.2.	Zur Wählbarkeit
7.2.1.	Wählbarkeit von Deutschen
	 Gem. § 11 Absatz 1 BbgKWahlG sind wählbar alle Deutschen im Sinne 

des Artikels 116 Absatz 1 Grundgesetz, die
–	 am 09. Juni 2024 das 18. Lebensjahr vollendet haben und
–	 seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren ständigen 

Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben.
	 Eine Deutsche oder ein Deutscher ist nach § 11 Absatz 2 BbgKWahlG 

nicht wählbar, wenn sie oder er
–	 infolge eines Richterspruchs das Wahlrecht nicht besitzt,
–	 sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 i. V. m. § 20 des Strafge-

setzbuches in einem psychiatrischen Krankenhaus befindet oder
–	 infolge eines Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur 

Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt.

– Bekanntmachungen des Bürgermeisters –
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7.2.2.	Wählbarkeit von Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern
	 Wählbar sind gem. § 11 Absatz 1 BbgKWahlG auch alle Staatsange-

hörigen anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die
–	 am 09. Juni 2024 das 18. Lebensjahr vollendet haben und 
–	 seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren ständigen 

Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben.
	 Eine Unionsbürgerin oder ein Unionsbürger ist nach  

§ 11 Absatz 3 BbgKWahlG nicht wählbar, wenn sie oder er
–	 infolge eines Richterspruchs das Wahlrecht nicht besitzt,
–	 sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 i. V. m. § 20 des Strafge-

setzbuches in einem psychiatrischen Krankenhaus befindet oder
–	 infolge eines Richterspruchs in der Bundesrepublik Deutschland die 

Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter 
nicht besitzt oder

–	 infolge einer zivil- oder strafrechtlichen Einzelfallentscheidung im 
Herkunftsmitgliedstaat die Wählbarkeit nicht besitzt.

7.3.	Mit dem Wahlvorschlag ist mir für jede Bewerbende und für jeden Be-
werbenden eine Bescheinigung der Walbehörde nach dem Vordruck-
muster 8a zu § 32 Absatz 5 Nummer 2 BbgKWahlV einzureichen, dass 
die oder der vorgeschlagene Bewerbende wählbar ist.

	 Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, die schriftlich ihre Zustimmung 
zur Kandidatur erklärt haben, müssen mit der Bescheinigung nach Satz 1 
zusätzlich eine Versicherung an Eides statt nach dem Vordruck-
muster 8c zu § 32 Absatz 5 Nummer 3 BbgKWahlV über ihre Staats-
angehörigkeit und darüber vorlegen, dass sie in ihrem Herkunftsmit-
gliedstaat nicht von der Wählbarkeit ausgeschlossen sind.

8.	 Zur Aufstellung der Bewerbenden gem. § 33 BbgKWahlG
8.1.	Die Bewerbenden einer Partei oder politischen Vereinigung 

und ihre Reihenfolge müssen in einer Versammlung der zum Zeitpunkt 
ihres Zusammentritts im gesamten Wahlgebiet wahlberechtigten 
Mitglieder der Partei oder politischen Vereinigung in geheimer Abstim-
mung bestimmt worden sein (Mitgliederversammlung). Dies kann 
auch durch Delegierte geschehen, die von den Mitgliedern (Satz 1) aus 
ihrer Mitte in geheimer Wahl hierzu besonders gewählt worden sind 
(Delegiertenversammlung).

8.2.	Wenn die Partei oder politische Vereinigung im Wahlgebiet keine Or-
ganisation hat, können die Bewerberinnen und Bewerber sowie ihre 
Reihenfolge auch durch die im gesamten Amtsgebiet wahlberechtigten 
Mitglieder der Partei oder politischen Vereinigung oder deren Delegierte 
oder durch die für die Wahl zum Kreistag des Landkreises Teltow-Flä-
ming wahlberechtigten Mitglieder der Partei oder politischen Vereini-
gung oder deren Delegierte bestimmt werden.

8.3.	Die Bewerbenden einer Wählergruppe sowie ihre Reihenfolge 
müssen in einer Versammlung der zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts 
im gesamten Wahlgebiet wahlberechtigten Mitglieder der Wähler-
gruppe (Mitgliederversammlung) oder, wenn die Wählergruppe nicht 
mitgliedschaftlich organisiert ist, in einer Versammlung der zum Zeit-
punkt ihres Zusammentritts im gesamten Wahlgebiet wahlberech-
tigten Anhängerinnen und Anhänger (Anhängerinnen- und An-
hängerversammlung) der Wählergruppe in geheimer Abstimmung 
bestimmt worden sein. Dies kann auch durch Delegierte geschehen, die 
von den Mitgliedern oder Anhängerinnen und Anhängern (Satz 1) aus 
ihrer Mitte in geheimer Wahl hierzu besonders gewählt worden sind 
(Delegiertenversammlung). Die Ausführungen zu Nummer 8.2 gelten 
für mitgliedschaftlich organisierte Wählergruppen entsprechend.

8.4.	Die Bewerbenden einer Listenvereinigung sowie ihre Reihenfolge 
müssen in einer gemeinsamen Mitglieder- oder Delegiertenversamm-
lung in geheimer Abstimmung bestimmt worden sein; im Übrigen gel-
ten die Bestimmungen des § 33 BbgKWahlG sinngemäß.

8.5.	Zu den Versammlungen sind die Mitglieder, Anhängerinnen und An-
hänger oder Delegierte von dem zuständigen Vorstand der Partei oder 
politischen Vereinigung oder der oder dem Vertrauensberechtigten der 
Wählergruppe mit einer mindestens dreitätigen Frist entweder ein-

zeln oder durch öffentliche Ankündigung.
8.6.	Jede stimmberechtigte Teilnehmerin oder jeder stimmberechtigte Teil-

nehmer der Versammlung ist für die geheime Wahl der Bewerbenden 
sowie der Delegierten für die Delegiertenversammlung vorschlags-
berechtigt. Den Bewerbenden ist Gelegenheit zu geben, sich und ihr 
Programm der Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. In der 
Versammlung müssen sich mindestens drei Mitglieder, Anhängerin-
nen und Anhänger oder Delegierte an der Abstimmung beteiligen.

8.7.	Über die Mitglieder-, Anhängerinnen- und Anhänger- oder Delegierten-
versammlung ist eine Niederschrift nach dem Vordruckmuster 9a 
zu § 32 Absatz 5 Nummer 4 BbgKWahlV zu fertigen, die dem Wahl-
vorschlag beizufügen ist. Aus der Niederschrift muss die Art, der Ort 
und die Zeit der Versammlung, die Form der Einladung, die Anzahl der 
erschienenen Mitglieder, Anhängerinnen und Anhänger oder Delegierte 
sowie das Ergebnis der geheimen Wahl hervorgehen. Hierbei haben 
die Leiterin oder der Leiter der Versammlung und zwei von der 
Versammlung bestimmte Teilnehmerinnen oder Teilnehmer, an 
Eides statt zu versichern, dass die gesetzlichen Mindestanforderungen 
an eine demokratische Aufstellung der Kandidatinnen und Kandidaten 
gemäß § 33 Absatz 5 BbgKWahlG beachtet worden sind.

9.	 Unterstützungsunterschriften
9.1.	Befreiung von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften
9.1.1.	Wahlvorschläge von Parteien und politischen Vereinigungen, 

die am 21. August 2023 aufgrund eines zurechenbaren Wahlvor-
schlags im 20. Deutschen Bundestag oder im 7. Landtag Brandenburg 
durch mindestens eine im Land Brandenburg gewählte Abgeordnete 
oder durch mindestens einen im Land Brandenburg gewählten Ab-
geordneten oder im Kreistag des Landkreises Teltow-Fläming durch 
mindestens eine Kreistagsabgeordnete oder durch mindestens einen 
Kreistagsabgeordneten oder in der Stadtverordnetenversammlung der 
Stadt Trebbin durch mindestens eine Stadtverordnete oder durch min-
destens einen Stadtverordneten seit der letzten Wahl ununterbrochen 
vertreten sind, sind von dem Erfordernis von Unterstützungsunter-
schriften befreit.

9.1.2.	Wahlvorschläge von Wählergruppen, die am 21. August 2023 
aufgrund eines zurechenbaren Wahlvorschlags im Kreistag des Land-
kreises Teltow-Fläming durch mindestens eine Kreistagsabgeordne-
te oder durch mindestens einen Kreistagsabgeordneten oder in der 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Trebbin durch mindestens 
eine Stadtverordnete oder durch mindestens einen Stadtverordneten 
seit der letzten Wahl ununterbrochen vertreten sind, sind von dem Er-
fordernis von Unterstützungsunterschriften befreit.

9.1.3.	Das Erfordernis von Unterstützungsunterschriften gilt ferner nicht für 
Listenvereinigungen, wenn mindestens eine der an ihr beteiligten 
Gruppierungen wenigstens einer in der Nummer 9.1.1 oder 9.1.2 ge-
nannten Voraussetzungen für die Befreiung von diesem Erfordernis 
erfüllt.

9.1.4.	Wahlvorschläge von Einzelbewerbenden, die am 21. August 2023 
aufgrund eines Einzelwahlvorschlags im Kreistag des Landkreises 
Teltow-Fläming oder in der Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Trebbin vertreten sind, sind von dem Erfordernis von Unterstützungs-
unterschriften befreit.

9.1.5.	Entfällt.
9.2.	Wichtige Hinweise
9.2.1.	Dem Wahlvorschlag einer Partei, politischen Vereinigung, einer Wäh- 

lergruppe, einer Listenvereinigung, einer Einzelbewerberin oder eines 
Einzelbewerbers, die oder der nach der vorstehenden Nummer 9.1 von 
dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften nicht befreit ist, sind 
dem wahlgebietsbezogenen Wahlvorschlag mindestens 10 Unterstüt-
zungsunterschriften von im Wahlgebiet wahlberechtigten Personen, 
beizufügen.

9.2.2.	Die persönliche, überprüfbare Unterstützungsunterschrift der wahlbe-
rechtigten Person ist spätestens bis Mittwoch, den 03. April 2024, 

– Bekanntmachungen des Bürgermeisters –
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16.00 Uhr, bei der Stadt Trebbin, Einwohnermeldewesen (Zim-
mer 5), Markt 1–3, 14959 Trebbin zu leisten.

	 Die Unterstützungsunterschrift kann auch bei einer ehrenamtlichen 
Bürgermeisterin oder einem ehrenamtlichen Bürgermeister im 
Land Brandenburg, vor einer Notarin oder einem Notar oder einer 
anderen zur Beglaubigung von Unterschriften ermächtigten 
Stelle geleistet werden. Die hierzu von mir auf Anforderung aus-
gegebenen Unterschriftenliste (siehe Nr. 9.2.3) sind der Stadt 
Trebbin, Markt 1–3, 14959 Trebbin spätestens bis Mittwoch, den  
03. April 2024, 16.00 Uhr, vorzulegen.

	 Die erforderlichen Unterstützungsunterschriften sind auf den von mir 
aufgelegten oder ausgegebenen amtlichen Formblättern für Unter-
schriftenlisten nach dem Vordruckmuster 6 zu § 32 Absatz 4 Nummer 3 
BbgKWahlV unter Beachtung folgender Vorschriften zu erbringen:

9.2.3.	Die Formblätter werden von mir auf Anforderung des Wahlvor-
schlagsträgers sofort bei der Stadt Trebbin, Einwohnermelde-
wesen (Zimmer 5), Markt 1–3, 14959 Trebbin aufgelegt. 

	 Bei der Anforderung sind Familien- und Vornamen sowie Anschrift 
einer jeden und eines jeden Bewerbenden in erkennbarer 
Reihenfolge anzugeben. Daneben ist beim Wahlvorschlag einer 
Partei, politischen Vereinigung, Wählergruppe oder Listenver-
einigung deren Name und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwen-
det, auch diese, anzugeben. 

	 Außerdem hat der Wahlvorschlagsträger durch schriftliche Erklärung 
zu bestätigen, dass die Bewerbenden sowie ihre Reihenfolge gemäß  
§ 33 BbgKWahlG bestimmt worden sind, oder eine Ausfertigung der 
Niederschrift über die Bestimmung der Bewerbenden sowie ihrer 
Reihenfolge vorzulegen. Beim Wahlvorschlag einer Listenverei-
nigung sind ferner auch die Namen, und, sofern vorhanden, die Kurz-
bezeichnungen der an ihr beteiligten Gruppierungen abzugeben. 

	 Beim Wahlvorschlag eines Einzelbewerbenden ist die Bezeichnung 
„Einzelwahlvorschlag“ anzugeben. Auf Anforderung des Wahlvor-
schlagträgers werde ich unter den vorgenannten Voraussetzungen 
auch amtliche Formblätter für die Unterzeichnung des Wahlvorschlags 
bei einer ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder einem ehrenamtlichen 
Bürgermeister im Land Brandenburg, vor einer Notarin oder einem 
Notar oder bei einer anderen zur Beglaubigung ermächtigten Stelle 
ausgeben.

9.2.4.	Wahlvorschläge von Parteien, politischen Vereinigungen, Wähler-
gruppen oder Listenvereinigungen dürfen erst nach der Bestimmung 
der Bewerberinnen und Bewerber sowie ihrer Reihenfolge nach § 33 
BbgKWahlG unterzeichnet werden. Vorher geleistete Unterstützungs-
unterschriften sind ungültig.

9.2.5.	Eine wahlberechtigte Person darf nur jeweils einen Wahlvorschlag für 
die Wahl zur Stadtverordnetenversammlung der Stadt Trebbin unter-
zeichnen. Hat eine Person für diese Wahl mehr als einen Wahlvor-
schlag unterzeichnet, so sind sämtliche von ihr für diese Wahl geleis-
teten Unterstützungsunterschriften ungültig.

9.2.6.	Entfällt. 
9.2.7.	Die Wahlberechtigung muss zum Zeitpunkt der Unterzeichnung gege-

ben sein. Die Unterzeichnung des Wahlvorschlags durch die Bewer-
benden selbst ist unzulässig.

9.2.8.	Neben der Unterschrift sind Familien- und Vornamen, Tag der Geburt 
und Anschrift der unterzeichnenden Person sowie das Datum der Un-
terschriftleistung anzugeben. Die unterzeichnende Person hat sich vor 
der Unterschriftsleistung auszuweisen. Die Zurücknahme gültiger Un-
terstützungsunterschriften ist wirkungslos.

9.2.9.	Eine wahlberechtigte Person, die wegen einer körperlichen Behinde-
rung einer Hilfe bei der Unterschriftsleitung bedarf, kann eine Person 
ihres Vertrauens (Hilfsperson) bestimmen, die die Unterschriftsleistung 
vornimmt. Eine wahlberechtigte Person, die wegen einer Behinderung 
nicht in der Lage ist, die Wahlbehörde aufzusuchen, kann auch auf 
Antrag die Unterstützungsunterschrift durch Erklärung von einer oder 
einem Beauftragen der Wahlbehörde ersetzen. Der Antrag kann bis 
Montag, den 01. April 2024, 16.00 Uhr schriftlich bei der Wahlbe-
hörde gestellt werden.

9.2.10.	 Die Wahlbehörde hat für alle wahlberechtigten Unterzeichnerinnen 
und Unterzeichner, die die Unterstützungsunterschrift, auf der von 
mir aufgelegten oder ausgegebenen Unterschriftenliste leisten, 
zu vermerken, dass sie im Wahlgebiet zum Zeitpunkt ihrer Unter-
schriftsleistung wahlberechtigt sind.

10.	 Mängelbeseitigung
	 Nach Ablauf der Einreichungsfrist am Donnerstag, den 04. April 2024, 

12.00 Uhr, können Mängel, die sich auf die Zahl und Reihenfolge der 
Bewerbenden beziehen, nicht mehr behoben und fehlende Unterstüt-
zungsunterschriften nicht mehr beigebracht werden. Das Gleiche gilt, 
wenn die oder der Bewerbende so mangelhaft bezeichnet ist, dass ihre 
oder seine Identität nicht feststeht. Sonstige Mängel, die die Gültigkeit 
der Wahlvorschläge berühren, können bis zu der Entscheidung über die 
Zulassung der Wahlvorschläge (§ 37 Absatz 1 BbgKWahlG) beseitigt 
werden.

11.	 Zulassung der Wahlvorschläge
	 Der Wahlausschuss beschließt am 09. April in öffentlicher  

Sitzung über die Zulassung der Wahlvorschläge. Im Übrigen wird auf  
§ 37 BbgKWahlG sowie §§ 38 und 39 BbgKWahlV verwiesen.

B.	 Wahl der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des ehrenamt-
lichen Bürgermeisters – entfällt

C.	 Wahl zu den Ortsbeiräten der Ortsteile der Stadt Trebbin
Die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 3, 4,6.1, 6.3 bis 6.5, 7, 8.1, 8.3 
bis 8.7, 10 und 11 zur Wahl der Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Trebbin gelten für die Wahl zu den Ortsbeiräten mit folgenden Maßgaben 
sinngemäß: Die für jeden einzelne Ortsbeiratswahl von den allgemeinen 
Regelungen abweichenden Regelungen sind in der folgenden Tabelle auf-
geführt.

– Bekanntmachungen des Bürgermeisters –

Ortsteil Wahlgebiet Anzahl zu wählende 
Ortsbeiratsmitglieder

Höchstzahl der Bewerber 
je Wahlvorschlag

Anzahl der 
Unterstützungsunterschriften

Blankensee Ortsteil Blankensee 3 6 3

Christinendorf Ortsteil Christinendorf 3 6 0

Glau Ortsteil Glau 3 6 3

Großbeuthen Ortsteil Großbeuthen 3 6 0

Klein Schulzendorf Ortsteil Klein Schulzendorf 3 6 3

Kliestow Ortsteil Kliestow 3 6 3

Löwendorf Ortsteil Löwendorf 3 6 3

Lüdersdorf Ortsteil Lüdersdorf 3 6 3
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1.	 Jeder Ortsteil bildet einen Wahlkreis.
2.	 Insgesamt zu wählende Mitglieder des Ortsbeirats (siehe Tabelle).
3.	 Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine Bewerbende und einen 

Bewerbenden enthalten. Die Höchstzahl an Bewerbenden je Wahlvor-
schlag darf nicht überschritten werden (siehe Tabelle).

4.	 Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG wählbar sind 
und im Wahlgebiet des jeweiligen Ortsteils ihren ständigen Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthalt haben.

5.	 Die in der Stadt Trebbin wahlberechtigten Mitglieder einer Partei, po-
litische Vereinigung oder Wählergruppe oder deren Delegierte können 
auch die Bewerbenden sowie ihre Reihenfolge für die Wahl zum Orts-
beirat des jeweiligen Ortsteils bestimmen, sofern die Anzahl der im 
jeweiligen Ortsteil wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politischen 
Vereinigung oder Wählergruppe nicht zur Durchführung einer Mitglie-
derversammlung ausreicht. In dem Falle, dass selbst die Anzahl der in 
der Stadt Trebbin wahlberechtigten Mitglieder nicht für die Durchfüh-
rung einer Mitgliederversammlung ausreicht, gelten die Ausführung zu 
Buchstabe A Nummer 8.2 entsprechend.

6.	 Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, einer 
Wählergruppe, einer Listenvereinigung, einer oder eines Einzelbewer-
benden, die oder der von dem Erfordernis von Unterstützungsunter-
schriften nicht befreit ist, sind eine Mindestzahl von Unterstützungs-
unterschriften beizufügen (siehe Tabelle).

	 Von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften sind auch die 
Parteien, politischen Vereinigungen und Wählergruppen befreit, die 
am 21. August 2023 aufgrund eines zurechenbaren Wahlvorschlags 
im Ortsbeirat des jeweiligen Ortsteils durch mindestens ein Mitglied 
seit der letzten Wahl ununterbrochen vertreten sind; entsprechendes 
gilt für Einzelbewerberinnen und Einzelbewerber, die aufgrund eines 
Einzelwahlvorschlags im jeweiligen Ortsbeirat vertreten sind, sowie 

für Listenvereinigungen, wenn mindestens eine der an ihr beteiligten 
Gruppierungen die eingangs genannte Voraussetzung erfüllt. Im Übrigen 
gelten die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 9.1.1 bis 9.1.4, 9.2.2 
bis 9.2.5 und 9.2.7 bis 9.2.10 sinngemäß.

III.	 Vordruckmuster für die Einreichung von Wahlvorschlägen
Die Vordruckmuster nach § 93 BbgKWahlV finden Sie auf der Internetseite 
der Stadt Trebbin oder können auf Nachfrage bei mir angefordert werden. 
Um den Wahlvorschlagenden die Erstellung von Wahlvorschlägen zu erleich-
tern, wird ein Online-Portal zur Verfügung gestellt, über das Sie formularge-
stützt Ihren Wahlvorschlag einreichen können. Den Link zum Online-Portal 
und alle wichtigen Informationen finden Sie auf der Startseite unter dem 
Beitrag „Information zum Formularserver“.

IV.	 Hinweise
Ich biete persönliche Beratungen zur Ausfüllung der Formulare an. Dazu bit-
te rechtzeitig einen Termin vereinbaren, um Zeit für die Fragen, aber auch 
möglicherweise noch durch Sie einzuholende Informationen, Unterschriften 
oder weiterer Dokumente zu haben.

Informationen zur Wahl stelle ich auch unter folgendem Link zur Verfügung:
www.stadt-trebbin.de/index.php/rathaus/wahlen/2024/wahlbewerber-kwahl

Haben Sie noch weitere Fragen zur Wahl, dann verwenden Sie folgende 
E-Mail-Adresse: Wahlleitung@stadt-trebbin.de

Schaldach
Wahlleiterin

– Bekanntmachungen des Bürgermeisters –

Märkisch Wilmersdorf Ortsteil Märkisch Wilmersdorf 3 6 0

Schönhagen Ortsteil Schönhagen 3 6 3

Stangenhagen Ortsteil Stangenhagen 3 6 0

Thyrow Ortsteil Thyrow 5 7 5

Wiesenhagen Ortsteil Wiesenhagen 3 6 0
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– Bekanntmachungen anderer Institutionen –

– Ende des Amtsblattes für die Stadt Trebbin –

Einladung zur Mitgliederversammlung der Forstbetriebsgemeinschaft Wiesenhagen

Die Mitgliederversammlung der Forstbetriebsgemeinschaft Wiesenhagen 
findet am 18. Januar 2024 um 19:00 Uhr im Gasthaus Pusch in Wiesenha-
gen statt.

Tagesordnung
1. 	 Begrüßung
2. 	 Feststellung Anwesenheit, satzungsgemäße Einladung, Beschlussfähig-

keit
3. 	 Bericht Vorstand zum vergangenen Jahr

4. 	 Bericht Kassenwart
5. 	 Diskussion zu den Berichten
6. 	 Jahresausblick
7. 	 Sonstiges
8.	 Schlusswort

Wiesenhagen, 22.11.2023

Vorstand FBG Wiesenhagen
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Liebe Trebbinerinnen,  
liebe Trebbiner!
Das Jahr 2023 neigt sich dem Ende zu. Pünktlich zum Weihnachts-
markt ist der erste Schnee gefallen, so dass wir uns die Weih-
nachtsstimmung mit Punsch, Glühwein und allerlei Leckereien 
versüßen können. Der letzte Monat des Jahres ist mit vielen Ver-
anstaltungen gespickt, so dass die Besinnlichkeit oft zu kurz 
kommt. Nun möchte ich gerne einen kleinen Rückblick auf 2023 
halten.

Trebbin ist eine wachsende Stadt. Das eigene Einwohnermelde-
amt hat mitgeteilt, dass die 10.000-Einwohnermarke überschrit-
ten wurde. Da jedoch das Landesamt für Statistik andere Grundla-
gen heranzieht, konnten wir noch nicht den Aufstieg in die 
„Gruppe der fünfstelligen Einwohnergemeinden“ vermelden. Im 
Frühjahr wurde das Integrierte Stadtentwicklungskonzept durch 
die Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Damit sind die 
potenziellen Erweiterungsflächen für das nächste Jahrzehnt fest-
gelegt worden. Dies führt auch dazu, dass sich die Stadt auf Erwei-
terungen mit Kita-, Hort- und Schulplätzen auseinandersetzen 
muss. Es konnten zum Schuljahr 2023/2024 allen Kindern ein 
Platz angeboten werden, jedoch sorgte der Umstand, dass nicht 
schulnah die Betreuung erfolgen kann, verständlicherweise für 
Unmut. Für die kommenden Jahre sollen, parallel zur möglichen 
Bauentwicklung, die jeweiligen Betreuungsplätze ausgebaut wer-
den. Um dieses auch umfassend vorzubereiten, haben sich die 
Stadtverordneten sowie weitere Vertreterinnen und Vertreter in 
Klausur begeben. Ziel ist ein zukunftsfähiges Konzept für die Er-
weiterung der städtischen Einrichtungen. Leider ist der Fachkräf-
temangel aber auch in Trebbin zu spüren, so dass neben Platzpro-
blemen auch Personalengpässe immer wieder die Heraus- 
forderung ist.

Lange Zeit musste die Stadt auf eine eigene Post verzichten. Nun 
im Dezember ist in einem Supermarkt am Versorgungszentrum 
Am Mühlengraben die Postfiliale eingezogen. Damit wird den 
Bürgerinnen und Bürgern wieder die Möglichkeit gegeben, Pake-
te, Päckchen und Briefe abzugeben, aber auch Briefmarken zu 
kaufen und sonstige Postdienstleistungen in Anspruch zu neh-
men. Für den öffentlichen Personennahverkehr gestaltet sich die 
Umsetzung der Wünsche schwieriger. So ist der Kranichexpress 
als Rufbus ein gern genutztes Verkehrsmittel. Der Bahnverkehr 
wird jedoch, nach Ansicht von Bund und Land, noch viele Jahre 
nur im Stundentakt möglich sein. Die Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeister entlang der Anhalter Bahn wollen nun gemein-
sam für eine Verbesserung des Schienennahverkehrs eintreten. 
Dies ist sowohl für Pendler als auch für die Wirtschaft wichtig. 
Auch das Trebbiner Gewerbe ist ideenreich und setzt sich in der 
Region und für die Region ein. Zwei Unternehmen aus der Stadt 
wurden mit dem Preis der Wirtschaft Teltow-Fläming 2023 aus-
gezeichnet. Der Sonderpreis „Newcomer Teltow-Fläming“ wurde 
an PZ-Tuning 24 aus dem Gewerbegebiet Zossener Straße verlie-

hen. Der Preis in der Kategorie „Handwerk“ wurde an die Fleische-
rei Lehmann, Trebbiner Fleisch und Wurstwaren GmbH aus der 
Bahnhofstraße verliehen. Darüber hinaus waren noch zwei wei-
tere Trebbiner Unternehmen nominiert. Allen Teilnehmern und 
den Gewinnern möchte ich hiermit nochmals gratulieren.

In vielen Gesprächen mit den Unternehmern, aber auch mit den 
Bürgerinnen und Bürgern konnte ich 2023 feststellen, dass wir 
alle Trebbin und die Ortsteile zu einem lebenswerten Flecken ge-
stalten und erhalten wollen. Dies geht vor allem nur durch die 
gemeinsame Anstrengung. Viele kleinere Festivitäten haben in 
und um Trebbin herum stattgefunden. Sowohl „Kino im Park“, 
„Pack & Schnack“ wie auch die literarischen Stadtspaziergänge, 
Besuche der Städtepartner aus Weil am Rhein und Bognor Regis 
sowie andere Veranstaltungen zogen Besucherinnen und Besu-
cher an. Die Gestaltung der Stadt liegt den Menschen am Herzen. 
Dabei sollten wir jene nicht vergessen, die nicht mehr die Mög-
lichkeit haben, überall teilzunehmen, weil sie körperlich einge-
schränkt sind. Ich freue mich, wenn ich die Seniorinnen und Seni-
oren von den Einrichtungen Am Mühlengraben oder vom 
Kirchplatz durch die Stadt spazieren. Nicht nur für sie fand die 
lange Kaffeetafel, organisiert in Kooperation mit der Stadt Treb-
bin und dem Seniorenbeirat, statt. Für die Planung und Durchfüh-
rung der vielen Veranstaltungen gilt hiermit der große Dank den 
Organisationsteams.

Das Jahr 2023 hatte viele schöne Momente, aber auch traurige fal-
len in dieses Jahr. So jährte sich der Bombenabwurf auf Trebbin 
zum 80. Mal. In 1000 km Entfernung tobt weiter der Krieg, in 3000 
km Entfernung wurde ein neuer Krieg in Israel entfacht, und alle 
haben die Angst, dass die negativen Seiten davon auch bei uns zu 
spüren sind. Ich habe in diesem Jahr Orazio Giambanco besucht, 
und konnte seinen Willen zum Leben spüren. Er ist, trotz der Un-
tat vor 27 Jahren, eine freundliche und friedliche Person, aber 
auch schwer gezeichnet von Lähmungen, starken Einschränkun-
gen und zunehmenden Alterserscheinungen. Er hat in Trebbin die 
negative Seite von Menschen kennengelernt. Leute aus der Ukrai-
ne haben die positive Seite der Trebbinerinnen und Trebbiner 
kennengelernt. Es ist wichtig, dass wir uns weiterhin für Perso-
nen einsetzen, die unverschuldet in Not geraten durch Unfall, Un-
tat oder Krieg. Dabei sollten wir die Grenzen unserer eigenen Leis-
tungsfähigkeit erkennen und beachten, um weiterhin ein gutes 
Zusammenleben aller Menschen in Trebbin zu haben.

Das Weihnachtsfest erinnert uns jedes Jahr daran, dass man an 
liebe Menschen denkt, dass man aufeinander zugeht, dass man 
Frieden haben möchte. In fröhlich-feierlicher Stimmung kann 
man sowohl auf das vergangene Jahr zurückblicken und das kom-
mende Jahr planen. Ich wünsche Ihnen allen eine besinnliche 
Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins Jahr 2024.

Herzlichst
Ihr Bürgermeister Ronny Haase



| 10 |  Trebbiner Anzeiger | 13. Dezember 2023 | Woche 50

Dorffeste 2024 in den Ortsteilen
18.05.2024		  Wiesenhagen

01.06.2024		  Löwendorf

08.06.2024		  Kliestow

14./15.06.2024		  Trebbin

29.06.2024		  Lüdersdorf

13.07.2024		  Stangenhagen

20.07.2024		  Schönhagen

02./03.08.2024		  Klein Schulzendorf

17.08.2024		  Märkisch Wilmersdorf 

07.09.2024		  Christinendorf

13./14.09.2024		  Glau

21.09.2024		  Blankensee

Vergabe neuer Hundesteuermarken 
gültig ab 01.01.2024
Die öffentliche Bekanntma-
chung richtet sich an alle 
Halterinnen und Halter von 
Hunden gemäß der Hundesteu-
ersatzung der Stadt Trebbin.
Die Stadt Trebbin teilt mit, dass 
ab dem Jahr 2024 die feste 
zeitliche Begrenzung der 
Gültigkeit von Hundesteuer-
marken von 5 Jahren aufgeho-
ben wird.
In dem Zuge werden in den 
ersten beiden Januarwochen 
2024 allen Halterinnen und 
Haltern von gemeldeten 
Hunden, neue, nummerierte 
Hundesteuermarken zugestellt. 

Eine persönliche Abholung ist 
nicht erforderlich.
Das Ordnungsamt der Stadt 
Trebbin wird in der Umstel-
lungsphase keine Verstöße zur 
Meldepflicht ahnden.
Bei Fragen rufen Sie gern die 
Sachbearbeiterin der Abteilung 
Kämmerei, Frau Bianka Schroe-
der, unter der angegebenen 
Telefonnummer an.

Anschrift: 
Stadt Trebbin, Markt 1 – 3
14959 Trebbin
Tel: 033731-842-24
E-Mail: rathaus@stadt-trebbin.de

Ehrung für treue Pflichterfüllung
Am 15. November fand beim 
Landkreis Teltow-Fläming die 
alljährige Auszeichnungsveran-
staltung für die ehrenamtlichen 
tätigen Feuerwehrkameraden 
und -kameradinnen statt, die 
für ihre treue Pflichterfüllung 
ab 50 Jahren Mitgliedschaft in 
der Feuerwehr geehrt wurden. 
Aus Trebbin erhielten sechs von 
insgesamt 31 Kameraden des 
Landkreises Teltow-Fläming für 
50 Jahre treue Pflichterfüllung 
eine Ehrenerweisung:
Von insgesamt sieben Kamera-
den des Landkreises Teltow-Flä-
ming wurden drei Kameraden 
aus Trebbin für 70 Jahre treue 
Pflichterfüllung geehrt. Herr 
Günter Schmädicke, FW Glau 
konnte leider nicht persönlich 
an der Auszeichnungsveranstal-
tung teilnehmen. 
Seitens des Landkreises Teltow- 
Fläming und der Stadt Trebbin 
gratulierten persönlich die 
Landrätin Kornelia Wehlan,  
der Vorsitzenden des Kreistages 
Danny Eichelbaum, der Kreis-
brandmeister Silvio Kahle, der 
Stadtwehrführer Maik Kolberg, 
der stellv.  Stadtwehrführer 
Frank Thoms, der Vorsitzender 
des Kreisfeuerwehrverbandes 
Steffen Gräfe und aus der 
Verwaltung der Stadt Trebbin 
die Mitarbeiterinnen des 
Ordnungsamtes sowie Bürger-
meister Herrn Ronny Haase.

(von links nach rechts): Frau Sabine Ludwig, FW Märkisch – Wilmersdorf, Herr Burghard Stolz, FW Märkisch – 
Wilmersdorf, Herr Gudrun Schulz, FW Märkisch – Wilmersdorf, Herr Bernd Kiether, FW Christinendorf, Herr Karl – 
Heinz Rehmann, FW Wiesenhagen, Herr Siegfried Linke, FW Lüdersdorf

Herr Manfred Grahl, FW Stangenhagen (dritter von rechts) und Herr Otto Schmädicke, FW Trebbin (zweiter von rechts).
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BAU

Meisterbetrieb

Baruther Straße 38
14959 Trebbin
Tel. 03 37 31 - 700 496
Fax 03 37 31 - 700 491
Funk 01 62 - 106 77 60

Schöne Festtage!
Wir wünschen Ihnen schöne Weihnachten und viel Glück im neuen Jahr.

sanitär
heizung

klima

Ein gesegnetes Weihnachtsfest
und für 2024

alles Gute und viel Erfolg!
             Meisterbetrieb für Haustechnik

Firma Stollin – ein starkes Team!
14959 Trebbin • Zossener Straße 3

Tel. 03 37 31 / 1 52 79 • Fax 03 37 31 / 1 58 09
E-Mail: stollin-haustechnik@t-online.de • Internet: stollin-haustechnik.de

Michael Haase
Versicherungs- & Vorsorgebüro

Zu den kommenden Weihnachtsfeier- und Festtagen wünsche ich:

Zum Weihnachtsfest besinnliche Stunden –
Zum Jahresende Dank für Ihr Vertrauen –
Zum neuen Jahr Glück, Gesundheit und Erfolg.

„Wir werden nicht durch die Erinnerung an unsere Vergangenheit 
weise, sondern durch die Verantwortung für unsere Zukunft.“

G. B. Shaw (1856-1950) ir. Schriftsteller
Gewerbetreibende  
aus Trebbin und Umgebung 
wünschen allen Lesern  
eine gemütliche Weihnachtszeit.

Schöne
Festtage
und ein gesundes, 
erfolgreiches und 
friedvolles neues Jahr 
wünschen wir unseren 
verehrten Kunden.

Heizung � Sanitär � Solar
WÄRME AUS DER ERDE, 
LUFT UND SONNE

seit 1946

Wiemann GmbH & Co.
Heizung-Sanitär-Solar KG
Hauptstr. 25 | 14554 Seddiner See
Tel.  033 205 - 629 13
Fax  033 205 - 467 22
Mobil  0177 - 629 13 10

Wenn Du das Besondere suchst, bist du bei 
uns genau richtig! – Mitarbeiter für unser Team 

gesucht, gerne auch Quereinsteiger.

Foto: PMSG / Benjamin Genz

Die Schokolade ist noch  
bis Ende August haltbar.

Aber was erledigt ist,
ist erledigt.

– Unbekannt –

29.
Dezember

Kalender- 
spruch
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Schöpferisches Schaffen schafft die Zeit ab
Nicht nur die Zeit wurde beim 
gemeinsamen Werken und 
Lachen vergessen, auch der 
Altersunterschied war nicht 
mehr zu spüren bei der gemein-
samen Begegnung aller Teilneh-
menden am Nachmittag des  
15. November 2023. Ort des 
Geschehens: das Parkstübchen 
in der Parkstraße von Trebbin. 
Emily, Valerie, Nani, Lina, Isa, 
Robin, Irma, Lisianne, Sophie 
und Oska aus den Klassen 4 und 
6 der Grundschule Trebbin 
waren gekommen, um unter 
der Anleitung von Anja Arend 
und gemeinsam mit den 
Seniorinnen Frau Mackowiak, 
Frau Polke, Frau Feuerstake und 
Frau Taige kreativ zu werden. 
Das Team Kultur der Stadt 
Trebbin hatte sich zu Beginn 
des Jahres 2023 an Frau Arend 
gewandt, die als Ehren-
amtskoordinatorin der AWO 
Teltow-Fläming Ideen kreativ in 
die Tat umsetzt und ein Organi-
sationstalent ist. Die nächste 

Seniorenweihnachtsfeier der 
Stadt Trebbin sollte gestalte-
risch auf eine neue Stufe 
gehoben werden. Die Tafeln 
erhalten neue Dekorationsele-
mente, die den Nachhaltigkeits-

gedanken gerecht werden. So 
entstanden mit viel Liebe und 
Geduld sowie mit einem 
riesigen Spaßfaktor 70 Gestecke 
für unsere langen Weihnachts-
tafeln. Bei Kaffee, Kakao und 

Kuchen wurde erzählt, ge-
scherzt und viel gelacht. Die ein 
oder andere Seniorin entdeckte 
die kreative Arbeit für sich. Man 
konnte an diesem Nachmittag 
auch erfahren, dass sich die 
Seniorinnen und Senioren 
jeden Donnerstag zum Spiele-
nachmittag und einmal pro 
Monat zum beliebten Brunch 
treffen. Immer wieder laufen 
die organisatorischen Fäden bei 
Frau Arend zusammen, die auch 
regelmäßig die Kinder beim 
Basteln anleitet und so stets 
generationenübergreifend tätig 
ist. Wir bedanken uns bei allen 
Beteiligten für das große 
Engagement, unsere Seniorin-
nen und Senioren sowie alle 
Gäste konnten bei der  
Weihnachtsfeier am 9. Dezem-
ber 2023 die neue Tischdekora-
tion bewundern.

Stadt Trebbin, Team Kultur/ 
Tourismus/ Sport, Abt. 3, CH

Unseren Lesern und Anzeigenkunden 
wünschen wir ein besinnliches und ruhiges

Weihnachtsfest.
Das neue Jahr soll Ihnen, Ihrer Familie 
und Ihren Mitarbeitern 
Zuversicht, Glück und Gesundheit bringen.

Ihre Beraterin Annett Thieme
und der Heimatblatt Brandenburg Verlag 
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KALLISKE
KAROSSERIE- UND FAHRZEUGBAU GbR

MEISTERBETRIEB 30
JAHRE

Wir wünschen unseren Kunden und Geschäftspartnern

frohe Weihnachten
und ein gesundes neues Jahr.
Vielen Dank für das entgegengebrachte Vertrauen.

Glauer Chaussee 12  •  14959 Trebbin / OT Glau
Tel.: 033731 – 8 00 64  •  Fax: 033731 – 1 32 44
www.autoreparatur-kalliske.de  •  www.facebook.com/autoreparatur.kalliske

Frohe Weihnachten
wünscht Ihnen

Fa. Paul Hänchen, Trebbin

Berliner Str. 29–30
Tel. 033731 - 15506 u. 80828
Glas & Porzellan, Hausrat, Geschenke

Werkzeuge, Baubeschläge, Haustechnik

Ein
frohes
Fest
für 
jeden!

Wie alt ist unser Kalender?
Der gregorianische Kalen­
der ist der in den meis­
ten Ländern der Welt, 
Deutschland einge­
schlossen, allgemein gül­
tige Kalender. Er orientiert 
sich am „Lauf“ der Sonne und 
dessen Wendepunkten je­
weils im Sommer und im Win­
ter. Eingeführt wurde er im 

Jahre 1582 n. Chr. durch 
Papst Gregor XIII. – 
und auch nach ihm be­
nannt. Damit wurde 

der bis dahin gültige, von 
Julius Caesar im Römischen 
Reich eingeführte (und eben­
so nach ihm benannte), julia­
nische Kalender ersetzt und 
reformiert.

Schon 
gewusst?

Foto: pixabay.com 
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Zeit für mich – Neues aus der Stadtbibliothek „Hans Clauert“ 
Die Adventszeit ist vorange-
schritten. Ihnen, liebe Leser-
schaft, eine besinnliche Zeit. 
Zeit für Dinge, die Freude 
machen! Für den einen gehört 
das Lesen dazu, für den anderen 
eben nicht. Egal wie Sie es 
machen, genießen Sie es. Danke 
fürs Folgen auf diesen Wegen! 
Danke für Ihren Besuch! 
Bleiben Sie gesund oder ma-
chen das Beste daraus. 

Trebbiner Zusammenhalt  
Glücksmomente in Trebbin,
wo führen Sie mich 
eigentlich hin? 
Oft sind es die kleinen Gesten, 
entfernter Gäste oder von den 
Nächsten.
Was ist es, 
was mir an Trebbin gefällt,
mich hier glücklich macht, 
mich hier hält? 
Es tut so gut, 
gemeinsam was zu bewirken 
für Trebbin mit 
seinen „Ortsbezirken“. 
Für Vernetzung zu sorgen zu 
unserer Lebenszeit,
für Kinderlachen und Dinge die 
Freude machen!
Das ist mein Motor, 
das ist es, was mich treibt
ich sage Danke an Leser, 
Kollegen, Unterstützer für die 
schöne gemeinsame Zeit! 
 
Zur Ausleihe steht 
für Sie bereit: 

Tobias Rüther – „Herrndorf. 
Eine Biographie“ 
„Mit seinem Roman „Tschick“ 
hat Wolfgang Herrndorf 
weltweit ein Millionenpubli-

kum erobert, sein früher Tod im 
Sommer 2013 bewegte bis 
heute. Tobias Rüther erzählt das 
Leben dieses außergewöhnli-
chen Schriftstellers und Künst-
lers.“ 

Andreas Gruber – 
„Rachefrühling“ 
„Martin Kilian betreibt einen 
erfolgreichen True-Crime-Pod-
cast. Dank seiner Recherchen 
wurden schon mehrere un-
schuldig Verurteilte wieder aus 
dem Gefängnis entlassen. Bis 
Kilian plötzlich selbst zum 
Verdächtigen wird. Bei dem 
grausamen Mord an der Wiener 
Chirurgin Aleyna Al-Rashid 
spricht alles gegen ihn.“ 

Manuela Inusa – 
„Ein Ort für Träume“ 

„Seit gut zwei 
Jahren führt Trish 
Price den Tiersa-
lon in Lake Paradi-
se. Täglich shampoo-
niert sie Hunde ein, kürzt 
Wellensittichen die Schnäbel 
und Hamstern die Krallen. Und 
zumindest was die Arbeit und 
die Beziehung zu ihren beiden 
Schwestern betrifft, ist Trishs 
Leben sehr erfüllend. Nur in 
Liebesdingen hatte sie bisher 
kein Glück.“ 

Brigitte Weninger – 
„Lernen macht Spaß“ 
„Was man einmal gelernt hat, 
kann einem niemand mehr 
nehmen … Der pfiffige Mäuse-
junge Max kann schon Lesen 
und Schreiben! Als seine 
Freunde es auch lernen wollen, 

gründen sie eine kleine Wald-
schule. Bald zeigt sich, das 
JEDER besondere Fähigkeiten 
hat, die er den anderen beibrin-
gen kann. Gemeinsam macht 
das Lernen richtig Spaß!“ 

C. Link. S. Büchner – „Finnis 
Geheimnis. Kinder stark 
machen, Nein zu sagen!“ 
[Kinderbuch]
„Der kleine Fuchs Finni lebt mit 
seinen Eltern im Wald. Täglich 
besucht er gemeinsam mit 
anderen Tierkindern den 
Waldkindergarten von Frau 
Eule. Sein sorgloses Leben 
verändert sich schlagartig, als 
ein Freund der Eltern mit Finni 

ein tolles Projekt startet: Die 
beiden bauen zusam-

men ein Baumhaus! 
Was wie ein großer 
Spaß beginnt, wird 
für Finni zu einem 
bedrückenden 

Geheimnis. Denn der 
erwachsene Freund 

berührt Finni auf unangemes-
sene Weise und macht dem 
kleinen Fuchs große Angst.“ 
Unbezahlte Werbung 

SAFE THE DATE:
23.12. – 04.01. | Weihnachts- 
und Neujahrsschließzeit 
01.03. | 19.30 Uhr Lesung  
Anja Reich aus Simone  
„Zum Kommandanten“ 

Gute Unterhaltung wünscht Stadt 
Trebbin, Team Kultur/Tourismus/

Sport, Abt. 3, AH

www.sonnenschutz-marquardt.de 

 „Hans Clauert“ 
Bibliothek

im Dezember

NeuerscheinungenFoto: A. Heyer
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Nomen est omen?
Die meisten Monatsnamen, 
die wir heute kennen, wurden 
vom römischen Kalender der 
Antike (galt bis 45 v. Chr.) 
übernommen (Ianuari­
us, Februarius, Martius, 
Aprilis, …). Zwei kamen 
noch mit dem nachfol­
genden, von Julius Cesar 
eingeführten, julianischen Ka­
lender hinzu (Iulius, Augustus). 
Bereits im Jahr 153 v. Ch. hatte 
der römische Senat den Jah­

resbeginn vom 1. März auf den 
1. Januar verlegt. Die soge­
nannten Zählmonate Septem­

ber (von lateinisch „sep­
tem“ = sieben), Oktober 
(von lateinisch „octo“ = 
acht), November (von la­

teinisch „novem“ = neun) 
und Dezember (von latei­

nisch „decem“ = zehn) rück­
ten damit zwei Positionen vor, 
haben aber bis heute ihre ur­
sprünglichen Namen behalten.

Schon 
gewusst?

Weihnachtszeit
Die besinnliche Zeit des Jahres

AnzeigeN

Ich danke für Ihr Vertrauen und 
wünsche Ihnen auf 
diesem Wege 
frohe Weihnachten und einen 
guten Rutsch ins neue Jahr.

  Heizung & Sanitär
  Solaranlagen
  Wärmepumpen
  Störungsdienst 
  Wartung

Mathias Busse GmbH
Berliner Straße 49

14959 Trebbin

Telefon: 03 37 31 - 30 100
Telefax: 03 37 31 - 30 102

Ein besinnliches Weihnachtsfest und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr, 

verbunden mit einem 
herzlichen Dankeschön für das 

entgegengebrachte Vertrauen.

Blumenhaus 
Böttcher

Inh. Stefanie Britz

Berliner Str. 46a
14959 Trebbin

Tel. 033731 / 15320

Foto: pixabay.com 
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Leidenschaftliche Trebbiner  
Vorleser beim Vorlesewettbewerb
An einem Wettbewerb teilzu-
nehmen erfordert Mut! Diesen 
bewiesen, am 22. November 
2023, fünf Jugendliche der 
Grundschule Trebbin, in 
Begleitung der Fachkonferenz-
leitung Deutsch Frau Thom. An 
diesem Tag fand in der Stadt 
Trebbin, in der Bibliothek, ein 
Vorlesewettbewerb statt. Anlass 
dieses Wettbewerbs ist die 
Freude am Lesen zu teilen! Ob 
Lesen gut oder doof sein mag, 
dass bleibt jedem selbst über-
lassen. Die Stadt Trebbin, 
Abteilung 3 lud mit der Stadtbi-
bliothek eine bunte Palette 
engagierter Jurymitglieder aus 
dem Trebbiner Raum ein. Diese 
waren Andrea Splisteser 
(Mitarbeiterin Trebbiner 

Kinder- und Jugendheim e. V.), 
Anke Kalies (Mitarbeiterin der 
Stadt Trebbin und begeisterte 
Leserin) und Fritz Peschka 
(kulturinteressierter Leser aus 
einem Trebbiner Ortsteil). 
Teilnehmer des Wettbewerbs 
waren die zwei besten Leser/in 
aus den drei sechsten Klassen 
der Grundschule Trebbin. 
Vorlesen lässt sich nicht mit 
Stoppuhr und Maßband 
messen, trotzdem gibt es klare 
Kriterien für die Juryarbeit. Die 
Bewertungskriterien umfassen 
Lesetechnik, Interpretation und 
Textstellenauswahl. Trebbin ist 
stolz eine Jury gefunden zu 
haben, die sich dieser Kriterien 
annahm und ließ jedem 
Jurymitglied zum Dank eine 

Blume zukommen.  Es traten 
ein Mädchen und vier Jungs an. 
Einer glänzte besonders mit 
Spontanität, da er für eine 
Abwesende ad hoc einsprang. 
Sehr knapp schlidderte er am 
Sieg vorbei! Als Sieger des 
Wettbewerbs ging Elias Sieg-
mann (siehe Foto) vor, den wir 
die Daumen drücken für 
weitere Entscheide! Eltern und 
Lehrer können stolz sein! „Ich 
kam ohne große Erwartungen. 
Uns hat begeistert, mit welcher 
Leidenschaft ihr lest!“, staunte 
Anke Kalies aus der Jury. „Bleibt 
dabei!“, spornte sie alle an.

Gute Unterhaltung wünscht 
Stadtbibliothek Hans Clauert, 

Anika Heyer 

Lichterglanz und Sternenzauber
Gartentipp von Gärtnermeister Wießner aus dem Rosengut

Die Dekoration mit Lichterketten und 
Weihnachtssternen verleiht jedem 
Raum eine festliche Atmosphäre. 
Die warmen Lichter der Lich-
terketten schaffen eine ge-
mütliche Stimmung, während 
die leuchtenden Weihnachts-
sterne eine elegante Note hin-
zufügen. Kombiniert erzeugen sie 
ein harmonisches Ambiente, das die 
Vorfreude auf die festliche Jahreszeit 
steigert. Die Lichter tanzen über Tan-
nenzweige und reflektieren festliche 
Farben, die dem Raum in einen zauber-
haften Glanz verleihen. Auch im Garten 
sind Lichterketten eine wunderbare 
Möglichkeit, um eine gemütliche und 
stimmungsvolle Atmosphäre zu schaf-
fen. Sie können den Außenbereich 
praktisch aufhellen und gleichzeitig 
eine feierliche Stimmung vermitteln. 
Es gibt unzählige Arten von Lichterket-
ten, wie solche mit warmweißen oder 
bunten Lichtern, solarbetrieben, bat-
teriebetrieben oder kabelgebundene 
Varianten. Es gibt spezielle Lichterket-
ten, die wetterfest und für den Einsatz 
im Freien geeignet sind. Diese sind in 
der Regel mit einer Schutzklasse wie 
IP44 oder höher gekennzeichnet, was 
bedeutet, dass sie gegen Spritzwasser 
und Staub geschützt sind. 
LED-Lichterketten sind heutzutage 
die gängigste Wahl, wenn es um die 
Dekoration von Innen- und Außen-

bereichen geht und haben das Sorti-
ment an Leuchtartikel in den letzten 

Jahren revolutioniert. Zum einen 
sind die LED-Lichter klein und 

haben ein unscheinbares 
Kabel. Daher können auch 
Objekte wie Türkränze oder 

Wohndeko ansprechend und 
doch unauffällig in Szene gesetzt 

werden. LEDs sind darüber hinaus sehr 
energieeffizient und verbrauchen bis zu 
10x weniger Strom als herkömmliche 
Glühbirnen. Die Kosten für die Beleuch-
tung eines Weihnachtsbaums belaufen 
sich damit unter 1 € in 4 Wochen! Sie 
haben auch eine längere Lebensdauer 
und sind nahezu unzerbrechlich, was 
bedeutet, dass Sie nachhaltigere Freu-
de an den Lichterketten haben werden. 
Sie sind in verschiedenen Farben er-

hältlich, von warmweiß über bunt bis 
hin zu verschiedenen Farbwechselopti-
onen. Außerdem gibt es Varianten mit 
verschiedenen Leuchtfunktionen und/
oder einem Timer. Dieser erlaubt das 
Licht zur gewünschten Zeit ein- und 
auszuschalten. In der Regel springt 
die Lichterkette jeden Tag zu dersel-
ben Zeit wieder an, zu der sie einmal 
gestartet wurde, und leuchtet dann 6 
Stunden. Das ist bequem und vermei-
det unnötigen Stromverbrauch. Achten 
Sie beim Kauf darauf, dass die Lichter-
ketten qualitativ hochwertig sind und 
den geltenden Sicherheitsstandards 
entsprechen. 
In der Vorweihnachtszeit sind Weih-
nachtssterne die absoluten Stars 
unter den blühenden Zimmerpflanzen. 
Dabei ist das klassische Rot nach 

wie vor am beliebtesten, aber auch in 
cremeweiß, rosa oder apricot verleihen 
sie jedem Raum einen festlichen Touch. 
Um lange und prächtig zu gedeihen, 
benötigt der Weihnachtsstern ein war-
mes, helles und vor Zugluft geschütztes 
Plätzchen. Eine Raumtemperatur zwi-
schen 17 und 22 Grad ist ideal. In den 
Wintermonaten fühlt er sich an einem 
Südfenster mit direkter Sonnenein-
strahlung wohl. An einem Standort in 
Fensternähe kann die stark reduzierte 
Tageslichtmenge im Winter voll ausge-
nutzt werden. Aber Vorsicht: Bevor die 
Fenster zum Lüften geöffnet werden, 
sollte die Pflanze in eine geschützte 
Ecke gebracht werden, denn kalte Zug-
luft kann sie nachhaltig schädigen. 
Beim Gießen von Weihnachtssternen 
ist weniger mehr. Während die Pflanze 
leichte Trockenperioden durchaus tole-
riert, bekommt ihr ein Zuviel an Feuch-
tigkeit schlecht. Besonders Staunässe 
ist unbedingt zu vermeiden und über-
schüssiges Gießwasser sollte deshalb 
spätestens nach 15 Minuten entfernt 
werden. Wieder gegossen werden 
sollte immer erst, wenn der Erdballen 
nur noch leicht feucht ist und sich die 
Pflanze beim Anheben leicht anfühlt. In 
der Regel ist das alle zwei bis drei Tage 
der Fall, abhängig von Raumtemperatur 
und Topfgröße. Je kleiner die Pflanze, 
desto häufiger muss nämlich gegossen 
werden.

Gartentipp 
Dezember

Anzeige
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Für die Treue im vergangenen Jahr 
danken wir Ihnen herzlich und wünschen 

Ihnen harmonische Weihnachten und 
Gesundheit, Freude und Erfolg im neuen Jahr.

TAXI-Betrieb-PRESS
Tel. 03 37 31 / 15277

Fax: 03 37 31 / 70 3 93
Bahnhofstr. 2 · 14959 Trebbin

www.taxi-press.de · taxi.press@t-online.de

Anett Milius
Beratungsstellenleiterin
Löwenstraße 2, 14959 Trebbin
� (03 37 31) 1 09 35

Kaminkahnfart im Spreewald
Auch – oder besonders –  
im Winter kann man  
im Spreewald ganz einmalig 
schöne Augenblicke erleben. 
Dann geht es beschaulich zu 
auf den sagenum­
wobenen Fließen. 
Die Natur hat einen 
Gang runter ge­
schaltet – und das spürt man 
besonders gut bei einer ge­
mächlichen Kaminkahnfahrt. 
Offene Flammen auf einem 
Schiff? Das ist eher unge­
wöhnlich und meist auch nicht 
erwünscht. Ganz anders hin­
gegen ist es bei einer Kamin­
kahnfahrt im Spreewald. Da 
lodern die Flammen aus offe­
nen Feuerstellen und es gibt 
davon gleich mehrere, in jeder 
Bankreihe eine. Ihr Anblick 
lässt einen sofort weihnacht­
lich ums Herz werden. Und 
dick eingemummelt in Decken 

geht es dann auch schon auf 
zur Kamin-Tour ab dem Spree­
hafen in Burg. Dazu bestellen 
kann man online sogar bei­
spielsweise auch ein Grill­

buffett oder natürlich 
typisch für den 
Spreewald einen 
„Gurkenteller“. Bu­

chen kann man die Fahrten 
noch bis zum 29. Februar 
2024. Sie finden täglich um 
11 Uhr, 12.30 Uhr, 14 Uhr und 
16 Uhr statt. 
Tipp: Auch mobilitätseinge­
schränkte Personen können an 
der Kahnfahrt teilnehmen. In­
teressierte stimmen sich vor­
her mit dem Hafenbüro ab.

Info
Weitere Infos, Ausflugstipps 
und Buchungen unter:  
reiseland-brandenburg.de/
herbst-winter

Foto: Tino Meier

Geschenkidee

Beobachtung der Zeit
Steinkreise aus weit vorchrist­
lichen Zeiten (ca. 4.000 v. Chr.) 
ermöglichten ein bewusstes 
Beobachten von Sonnen- und 
Mondlicht sowie der sich 
ändernden Positionen 
von Sonne, Mond und 
Sternen über einen 
längeren Zeitraum hin­
weg. Wiederholungen 
der Vorgänge am Him­
mel waren also bereits 
bekannt. Solche monu­
mentalen Steingruppen 
dienten demnach sehr 

wahrscheinlich der zeitlichen 
Orientierung und ermöglich­
ten Planung und  Vorausschau 
von Jahreszeiten – und Orga­

nisation von „Feiertagen“.

Foto: Bruno / pixabay.com 

Schon 
gewusst?
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„Schatz, wir müssen reden“ – von Helmut Schmidt

Sa | 16.12. | 18.00 Uhr

Eine Weihnachts-Aufführung 
der ThyrowerTheaterTruppe  
e. V. (TTT), am Vorabend zum 
„Historischen Weihnachts-
markt“ am 3. Advent, in der 
KULTURscheune Thyrow, 14959 
Trebbin, Thyrower Bahnhofstr. 
89. Karten gibt es online unter: 
www.ThyrowerTheaterTruppe.
de

INHALT:
„Schatz, wir müssen reden“. Mit 
diesem Satz am Frühstückstisch 
löst Markus Jansen bei seiner 
Frau Tina eine kleine Katastro-
phe aus. Tina denkt, dass mit 
diesen Worten alles gesagt ist 
und die Ehe ein Ende findet, 
weil Markus eine andere Frau 
liebt. Die Lage spitzt sich zu, als 
die Nachbarin Gesine Mett-
mann sich einmischt; und auch 
die Freunde des Ehepaares, 
Rainer und Silvia, um Rat 
gefragt werden. Die Trennung 
ist nicht mehr zu stoppen – so 
scheint es zumindest. Doch… 
– Tja, wenn Sie wissen möch-

ten, wie diese Geschichte endet, 
dann besuchen Sie die Thyro-
werTheaterTruppe e. V. in der 
KULTURscheune Thyrow.
Dieses Stück sollte ursprünglich 
als normales Theaterstück 
aufgeführt werden. Die Corona- 
Pandemie hat aber alles durch-
einandergebracht. Die Proben 
mussten teilweise digital 
abgehalten werden. Schlussend-
lich haben die Akteure sich für 
eine Mischform der Darbietung 
entschieden. Große Teile des 
Stückes werden als Film vor 
einem virtuellen Bühnenbild 
gezeigt. Und einige Bilder 
werden live, also „on Stage“ 
aufgeführt. Lassen Sie sich über-
raschen… Karten gibt es im 
Ticket-Shop unter www.
ThyrowerTheaterTruppe.de. Die 
TTT freut sich auf Ihren Besuch.

Fotos: ThyrowerTheaterTruppe e. V.

Suchen Taxi- und 
Mietwagenfahrer/in 

für den Rufbus / Kranich-Express in Teilzeit ab sofort.

Sie haben keinen Personenbeförderungsschein? 
Ausbildung wird durch uns abgesichert!

Tel.: 03 37 31 / 1 52 77

Chris Olbrich und Melinda Schröter rechts: Ina Krause
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Autohaus W. Kühnicke e. K.
Potsdamer Straße 95/97 

14552 Michendorf
Tel.: 033205/718-0

mail@autohaus-kuehnicke.de
www.autohaus-kuehnicke.de

W��, da� Te�� 
�e� Aut�h�u�e� W. K���i���
��ns���� I���� �n� I���� 

F������ �r���i��� s���� 
�e�����i��� W���na�h��� 
�n� ���� 

���i�� F���  
�n� J��� 
2024!

Merry Christmas
& happy New Year!

Ihnen und Ihrer Familie wünschen wir 
an den Weihnachtstagen eine besinnliche Zeit 

im Kreis Ihrer Familie und Freunde.
Aber auch Ruhe und Zeit zum Entspannen, 
um in das neue Jahr wieder mit voller Kraft 

und Energie zu starten.

Berliner Straße 24 | 14959 Trebbin
Tel.: 033731 / 301 80

René Keiper
Bau- und Dienstleistungen GmbH

Spannend und erheiternd
Weihnachten ist das größte 
Fest der Welt. Doch was macht 
seine besondere Faszination 
aus? Wie kommt es, dass 
Menschen aller Glau­
bensrichtungen und 
auch die Nichtgläubi­
gen das eigentlich 
christliche Ereignis 
zelebrieren? Was hat 
es mit den vielen Tradi­
tionen und Bräuchen 
auf sich? Inwiefern un­
terscheiden sich diese 
von Land zu Land – 
und wo haben sie ihren 
Ursprung? 
„Das Weihnachts-
buch“ von Christopher 
Winn vereint spannen­
de Geschichten, My­
then und sogenannte 
Funfacts (erheiternde 
Tatsachen) rund ums 
Weihnachtsfest und 

beleuchtet die unterschied­
lichen Bräuche weltweit, deren 
Hintergründe oft sehr überra­
schend sind.

Foto: Dumont

Tipp
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4. Trebbiner Naturlauf „21-N.N.“ – Wir können auch Wetter!
Und natürlich können wir auch 
Laufen und zwar schön in der 
Natur! Lange hat es schließlich 
gedauert bis der SC Trebbin am 
21.10.2023 wieder zu einem 
Naturlauf einladen konnte. 
Nachdem 2020 Corona einen 
Strich durch die Planung 
machte und allerorts für 
Einschränkungen sorgte, haben 
wir in 2023 nun endlich die  
4. Auflage des Laufs präsentie-
ren können. Unser Wetterbeauf-
tragter und Fotograf Frank hat 
fantastische Arbeit geleistet 
und zudem die schönsten 
Momente eingefangen.
Nach einem scheußlich kalten 
Freitag mit letzten Vorbereitun-
gen für unser Laufevent, 
wendete sich über Nacht also 
wie beantragt das Wetter zu 
unseren Gunsten. Über die 
Online-Anmeldung waren 
bereits 58 Starterinnen und 
Starter für die drei verschiede-
nen Kategorien, Halbmarathon, 
10 km-Lauf und 10 km-Walking, 
sowie einen Fun-Lauf erwartet 
worden. Die doch sehr schüch-
tern wirkende Zahl an Anmel-
dungen war sicher verschiede-
nen Umständen geschuldet, wie 
die lange Unterbrechung der 
Laufserie oder auch der Termin 
zu Beginn der Herbstferien. 
Aber neugierig und voll sportli-
chem Elan trafen am Samstag-
morgen noch viel mehr Gäste 
ein und bescherten der Melde-
stelle weitere 48 Nach- und 
Ummeldungen. Insgesamt sind 
es 106 Anmeldungen gewor-
den.
Zum Start am Bauernmuseum 
im Trebbiner Ortsteil Blanken-
see begrüßte neben Vereinsprä-
sidentin Beate Rantzsch auch 
der Trebbiner Bürgermeister 
Ronny Haase das gut gelaunte 

Starterfeld. Sie wünschten allen 
Vereinsmitgliedern und Gästen 
eine schöne Veranstaltung und 
erwarteten an gleicher Stelle 
alle Finisher im Ziel zurück. 
Auch Altbürgermeister Thomas 
Berger ließ es sich nicht neh-
men, wieder unter Startnum-
mer 1 auf die Strecke zu gehen. 
Die Streckenführung verlief im 
Naturpark Nuthe-Nieplitz, 
durch die Friedensstadt Wei-
ßenberg-Glau, entlang der 
Trainierbahn, vorbei am 
Wildgehege Glauer Tal und auf 
dem Bohlensteg über den 
Blankensee zurück zum Bauern-
museum.
Durch das große Engagement 
aller Helfenden und Unterstüt-
zung der Museumsschänke war 
die Verpflegung am Start/Ziel 
als auch auf der Strecke sicher-
gestellt und alle Teilnehmen-

den und Gäste konnten sich in 
familiärer Atmosphäre und 
offener Freundlichkeit willkom-
men fühlen und entspannt den 
Tag genießen.
Alle Finisher erhielten eine 
schöne Medaille im Ziel und 
den jeweils schnellsten Frauen 
und Männern in den verschie-
denen Disziplinen wurden in 
der anschließenden Siegereh-
rung zudem tolle Sachpreise 
überreicht.
Im Halbmarathon freuten sich 
Katja Waldmann, Julia Stange, 
Regina Hienle-Schulte sowie 
Thomas Borchers, Torsten 
Blumreiter, Henry Poppicht 
über den SC-Finisher-Beutel. 
Beim 10 km-Lauf hatten Silke, 
Pieper, Andrea Krah, Penelope 
Musall sowie Leon Böhm, Heino 
Reinhardt, Alexander Lemke die 
Nase vorn. Und auf gleicher 

Strecke walkten als erste Katja 
Mahlow, Holger Mehlis, Carola 
Fischer und Hans-Peter Mose-
berg ins Ziel. 
Jedoch gilt für alle Teilnehmen-
den: Glückwunsch zur sport- 
lichen Leistung!
Großer Dank geht an alle 
Helferinnen und Helfer, die sich 
abermals mit viel Enthusiasmus 
und Liebe zum Detail um die 
Vorbereitung und Durchfüh-
rung des Naturlaufs geküm-
mert haben!
Zur großen Freude des Orga- 
Teams gab es bereits am 
Veranstaltungstag viel Lob für 
den Naturlauf verbunden mit 
dem Wunsch nach einer  
5. Auflage im nächsten Jahr… 

Save the date:  5. Oktober 2024!

Laufgruppe des SC Trebbin
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Sonnenblumenkerne & Wintervogelfutter

Ein besinnliches Weihnachtsfest und

                      alles Gute für das neue Jahr wünscht

Mischfuttermühle
Futtermittel & Gefl ügelhandel
EGELER
14959 Trebbin • Nöhringswinkel 4
� (03 37 31) 1 54 66

Zum Fest Geschenkgutscheine

Wir danken unseren Kunden für ihre Treue 
und wünschen ihnen ein besinnliches Weihnachtsfest 

und einen guten Start ins Jahr 2024!

Berliner Str. 8
14959 Trebbin
Telefon  033731/15574
Telefax  033731/80516

33

Ein frohes Weihnachtsfest sowie 
Gesundheit und Erfolg im neuen Jahr wünscht das Team 
der Freund & Partner GmbH Steuerberatungsgesellschaft.

Freund & Partner
Steuerberatung in Luckenwalde

ETL Freund & Partner GmbH Steuerberatungsgesellschaft & Co. Luckenwalde KG | 
Niederlassung Trebbin | Büroleiterin Elke Pohl | Steuerberaterin Martina Sperling

Berliner Straße 23 | 14959 Trebbin | Tel. 03 37 31 / 8 00 76 | Fax 03 37 31 / 8 00 76
www.etl.de/fp-luckenwalde

Jesus’ Geburt als Messpunkt
Der Mönch Dionysius Exiguus 
führte im Jahr 525 die Zeit­
rechnung „Anni ab incarna­
tione Domini“ ein, was später 
zu „Anno Domini“ 
(„im Jahre des 
Herrn“) abgewan­
delt wird. Beginn 
dieser neuen Zeit­
rechnung ist das fiktive 
Datum der Geburt von 
Jesus Christus. Diese 
Art der Zeitrechnung 
setzt sich allmählich im 
Mittelalter durch und ist 

heute die weltweit gebräuch­
lichste. Historische Ereignisse 
werden somit als „vor oder 
nach Christus  stattgefun­
den“ eingeordnet.

Foto: mamiii / pixabay.com 

Schon 
gewusst?

Ausflugsplanung leicht gemacht
Die Brandenburg App ist der 
perfekte Reisebegleiter. Ob auf 
einer Karte als Lageplan oder 
als scrollbare Liste mit an­
schaulichen Fotos (siehe ne­
benstehende Abbildung) – die 
Suche nach interessanten Ver­
anstaltungen,  spannenden 
Ausflugszielen oder Entdecker­
touren mit ausführlicher Weg­
führung zeigt alles an, was sich 
in der aktuellen Umgebung 
befindet.  Dabei lässt sich der 
Radius, für den man Vorschlä­
ge erhalten  möchte, den eige­
nen Wünschen anpassen. 
Der Download und die Nut­
zung  der Brandenburg App im 
AppStore oder bei Google play 
ist kostenlos.

Tipp



| 22 |  Trebbiner Anzeiger | 13. Dezember 2023 | Woche 50

Johannischer Chor singt die schönsten 
Weihnachtslieder aus aller Welt 
Am Samstag, dem 16. Dezem-
ber, lädt der Johannische Chor 
Berlin um 16.00 Uhr in der 
Festhalle Waldfrieden in 
Blankensee zu seinem beliebten 
Weihnachtskonzert ein. Mit 
seinen weihnachtlichen Weisen 
aus aller Welt präsentiert das 
50-köpfige Ensemble unter der 
Leitung von Jens Lehmann in 
Blankensee ein Programm, das 
an Vielfalt und Anmut kaum zu 
übertreffen ist. Neben deut-
schen Weihnachtsliedern 
erklingen internationale Lieder 
zur Weihnacht aus aller Herren 
Länder.
Hierbei zeigt sich das Besondere 
dieses weitgereisten Chores: Ein 
vielfältiges Instrumentarium 
sorgt mit seinen Spielern für 

das notwendige Kolorit dieser 
Lieder, und so wird gesungen 
und musiziert, geblasen und 
getrommelt, gepfiffen und 
gestrichen, dass es für alle 
Beteiligten, ob Mitwirkende 
oder Zuhörer, eine helle Freude 
ist. 
Seit vielen Jahren gilt das 
Weihnachtskonzert des Johan-
nischen Chores in Blankensee 
als eine der schönsten Einstim-
mungen auf das Christfest. Mit 
seinem Konzert in Blankensee 
bedankt sich der Chor am 
dritten Adventswochenende bei 
seinen Fans für die langjährige 
Treue und Unterstützung.
Karten zum Preis von 15 Euro 
gibt es an der Abendkasse.

Heimatverein Trebbin  
gratuliert und informiert
Im Dezember gratulieren wir 
folgenden Vereinsmitgliedern 
recht herzlich zum Geburtstag: 
Martina Köppen, Christa Seidler 
und Carsten Richter. Wir 
wünschen Ihnen Gesundheit 
und viel Erfolg für die weiteren 
Lebensjahre.

•	Die kleine Sonderausstellung 
„Der erste Bombenabwurf 

über Trebbin vor 80 Jahren, 
am 01. September 1943“

•	Die traditionelle Advents- und 
Weihnachtsausstellung  

„Durch die Weihnachtszeit - 
mit Eisenbahn, Puppenstube, 
Krippen, Christbaumständer 
u. v. m.“

Beide Ausstellungen können 
jeden Sonntag von 14 bis  
17 Uhr bis Ende Januar 2024 
besichtigt werden, außer in der 
Zeit vom 21.12.2023 bis 

09.01.2024 bleibt die Heimat-
stube am Denkmalplatz ge-
schlossen.
Der Trebbiner Heimatverein 
wünscht seinen Mitgliedern 
und allen Bürgerinnen und 
Bürgern sowie allen Unterstüt-
zern und Gästen des Vereins ein 
frohes und besinnliches Weih-
nachtsfest und ein gesundes 
neues Jahr 2024.

Desweiteren bieten wir an: 
Führung auf dem Clauertrund-
weg, Stadtführungen und 
Besichtigungstermine auch 
außerhalb unserer Öffnungszei-
ten. Terminabsprache unter der 
Tel.Nr. 033731 32185 oder 0174 
2185547, E-Mail: Heinrich.
Burkhard@outlook.de

Trebbiner Heimatverein e. V.
Vorstand

Der Heimatverein Beuthen e. V.  
informiert
Auf zwei bevorstehende 
Veranstaltungen möchte der 
Heimatverein Beuthen e. V. 
ganz besonders hinweisen:
Am 24.12.2023 um 15 Uhr lädt 
– traditionsgemäß – der 
Posaunenchor der Trebbiner 
Kirchengemeinde  zusammen 
mit dem Heimatverein Beuthen 
e. V. bei Glühwein und Baum- 
fackel vor der Dorfkirche 
Großbeuthen zu einem besinn-
lichen Moment ein, der uns 
beim gemeinsamen Singen von 
Weihnachtsliedern auf den 
Heiligabend einstimmt.
 Gleich zu Beginn des neuen 
Jahres, am 02.01.2024 um  
18 Uhr wird in der Groß- 
beuthener Fachwerkkirche eine 
Gedenkveranstaltung der 
besonderen Art stattfinden: Auf 
den Tag genau vor 80 Jahren 
stürzte ein Bomber bei Groß-
beuthen ab, alle acht Besat-
zungsmitglieder kamen dabei 

ums Leben und wurden seiner-
zeit auf dem Gemeindefriedhof 
beigesetzt.
Der Heimatverein Beuthen e. V. 
wird nun zusammen mit 
Pfarrer Timo Versemann und 
Angehörigen eines Fliegers in 
einer Andacht an diese Tragö-
die erinnern und vor der Kirche 
einen Gedenkstein einweihen.
Bereits ab 16.00 Uhr wird in der 
Heimatstube Großbeuthen eine 
Ausstellung mit den Recher-
chen zu dem Ereignis – welches 
auch im Heimatjahrbuch 2023 
und der MAZ veröffentlicht 
wurde – zu sehen sein. 
 Zu beiden Veranstaltungen 
sind Interessierte, Besucher und 
Nachbarn wieder sehr gerne 
eingeladen, Informationen zu 
beiden Veranstaltungen: 
Heimatverein Beuthen e. V., 
mobil: 0179/2491593

Bernd Saalfeld, 
Heimatverein Beuthen e. V.

Hallo liebe Leser/innen vom Amtsblatt!
Der Verein Kinder für Kinder 
Trebbin wünscht allen eine 
besinnliche Weihnachtszeit und 
einen guten Rutsch ins neue 
Jahr. Wir bedanken uns noch-
mal bei allen Beteiligten,  
die uns im zu Ende gehendem 
Jahr tatkräftig unterstützt 
haben. Besonderen Dank 
sprechen wir dem Großspender 
aus Thyrow aus und allen 
Herzensmenschen, die uns  
seit so vielen Jahren begleiten.
Auf eine neues und gesundes 

2024. Wir hoffen, die wichtigs-
ten Weihnachtswünsche erfüllt 
zu haben und sollte doch ein 
dringender Punkt noch einen 
Platz bei uns finden müssen, 
dann meldet Euch bei Kinder 
für Kinder Trebbin.

info
kinder-fuer-kinder-trebbin
@gmx.de
www.kinder-fuer-kinder
-trebbin.de

Suche Mehrfamilienhaus 
von Privat ab 500 m² 

Wohnfl äche
Tel.: 0331 / 28 12 98 44
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QUALITÄT SCHAFFT WERTE

SCHALDACH & SCHRÖTER
D A C H B A U  G M B H

Ich wünsch´ mir eine Welt
Ich wünsch´ mir eine Welt,

die keinen Hass und keine Feindschaft kennt,
wo der Mensch den Menschen 

Bruder, Schwester nennt,
wo man ohne Waff en und Soldaten lebt

und die Erde nicht von Kriegen bebt.

Ich wünsch´ mir eine Welt,
in der die Menschen frei von Herrschaft sind,

wo reichlich Liebe � ndet jedes Kind,
wo der Mensch Natur und Tierwelt schützt
und der Fortschritt allen Menschen nützt.

Ich wünsch´ mir eine Welt,
in der man singt und lacht,

wo das Leben Freude macht,
wo man sich beisteht in der Not

und sich teilt der Erde Brot.

Ich wünsch´ mir eine Welt,
wo Menschen meine Wünsche teilen

und die Welt vom Irrsinn heilen,
wo der Mensch mit Liebe und Verstand

der Welt in Güte reicht die Hand.
© Hartmut J. Pfeff er

Was für schöne Worte von Hartmut J. Pfeff er, wünschen kann man ja……

Fast 25 Jahre nach Firmengründung wollen wir uns heute ganz besonders bei all unseren Mitarbeitern 
für ihre stetige einsatzbereitschaft und ihre Treue zur Firma bedanken, was wären wir ohne euch! 
einige wenige sind von Anfang an dabei gewesen und wenn jemand von diesen langjährigen Mitstreitern 
die Firma verlässt, tut das natürlich ganz besonders weh. 
Lieber Jürgen, wir können dir nur von Herzen alles gute für die zukunft wünschen und tausend Dank 
für viele gemeinsame Jahre sagen!

Wir danken unserer Kundschaft für ihr Vertrauen in unsere Arbeit und unseren geschäftspartnern 
für ein stets harmonisches Miteinander und wünschen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und 
ein friedliches und gesundes neues Jahr!

Herzlichst Ihre und Eure Schaldach und Schröter Dachbau GmbH Trebbin
 Markus Schaldach sowie Frank und Sabine Schröter
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Martinsumzug in Thyrow
Zum zweiten Mal fand am 
11.11. der Martinsumzug der 
Zollwache Trennung  in Zusam-
menarbeit mit der FFW Thyrow 
und dem Heimatverein Thyrow 
statt. Trotz Regen kamen viele 
Thyrower  Eltern mit ihren 
Kindern zum Lampionumzug. 
Begrüßt wurden sie von der 
Berliner Rittergilde, die auch 
Spalier standen. Die Thyrower 
Feuerwehr geleiteten den Zug 
und sorgten dafür, dass alle 
Beteiligten sicher zum Gemein-
dezentrum kamen. Vorne weg 
Ritt der Martin auf seinem 
Pferd. Es war ein schöner 
Umzug und die Kinder hatten 
ihre Freude.
Im Innenhof warteten die 
Mitglieder des Heimatvereins 

Thyrow, um die Gäste mit 
Glühwein, Kinderpunsch und 
Bratwurst vom Grill zu versor-
gen. 

Dann wurde die Geschichte des 
Martins von der Zollwache 
aufgeführt. 
Danach war man etwas gemüt-

lich beisammen. Alle gingen 
dann nach Hause und die 
Veranstalter waren sich einig, 
diesen Umzug im nächsten Jahr  
wieder durchzuführen.
Am 19.11.23 trafen wir uns wie 
in jedem Jahr zum Volkstrauer-
tag am Denkmal für die gefalle-
nen Soldaten des ersten und 
zweiten Weltkrieges. Anwesend 
waren Mitglieder des Heimat-
vereins Thyrow, Angehörige der 
Toten und weitere Gäste.  Für 
die Gedenkrede konnten wir 
wieder Ute Boggasch gewinnen. 

Gertrud Klatt
Vorsitzende des Heimatverein

Ortsvorsteherin

Schuldner-, Insolvenzberatung,  
EUTB und ehrenamtliche Betreuung
beim Freien Betreuungs-
verein Teltow-Fläming  
e. V., Baruther Straße 
20/21 in 15806 Zossen für 
die Zeit vom 01.01.2024 
bis 31.03.2024

Schuldner/ Insolvenzberatung 
in Zossen 
(nur mit Terminvergabe)
jeden Dienstag/Donnerstag
Beraterin: Fr. Lenz 
jeden Dienstag
Beraterin: Fr. Mittag

Schuldnerberatung in der 
Außenstelle in Ludwigsfelde 
(Waldhaus)
(nur mit Terminvergabe)
jeden Donnerstag

Beraterin: Fr. Schwarz

Offene Sprechstunde der 
Schuldnerberatung in Zossen 
(ohne Terminvergabe)
09:00 – 12:00 Uhr und 
14:00 – 18:00 Uhr
Nächste Termine: 
09.01. | 13.02. | 12.03.

Bei Termin- oder sonstigen 
Anfragen wenden Sie sich bitte 
unter Tel. 03377 20439-49 an 
Frau Kauert oder schreiben eine 
E-Mail Nachricht an info@
betreuungsverein-tf.de.

EUTB – Ergänzende unabhän-
gige Teilhabeberatung
Individuelle Terminvereinba-

rung für die Beratung in der 
EUTB:
Natalena Cordina,  
Tel. 152-01324210,  
n.cordina@ 
betreuungsverein-tf.de
Dagmar Piontkowsky,  
Tel. 0176-50841800,  
d.piontkowsky@
betreuungsverein-tf.de
Sylvia Rischer,  
Tel. 0152-29410613,  
s.rischer@ 
betreuungsverein-tf.de

Beratung zur ehrenamtlichen 
Betreuung:
Beratung zur Patientenverfü-
gung und Vorsorgevollmacht:
Frau Dürr, Tel. 0152-29410353, 

k.duerr@betreuungsverein-tf.de
Persönliche und telefonische 
Beratung ehrenamtlicher 
Betreuer*innen und Bevoll-
mächtigte*r: 
Herr Mausbach,  
Tel. 0152-29410652,  
f.mausbach@ 
betreuungsverein-tf.de

Beratung zum Ehegatten- 
vertretungsrecht:
Susanne Theumer,  
Tel. 0152-29410669, s.theumer@ 
betreuungsverein-tf.de
Feste Beratungssprechstunden 
mit Anmeldung finden jeweils 
von 13:00 Uhr bis 19:00 Uhr im 
Betreuungsverein statt: 
17.01. | 14.02. | 13.03.
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Ein friedvolles, harmonisches

Weihnachtsfest
und für das neue Jahr 

Glück, Gesundheit und Erfolg, 
mit diesen Wünschen verbinden wir 

unseren Dank für Ihre Treue im vergangenen Jahr.

Zossener Str. 25b • 14959 Trebbin
Tel.: 033 731 / 155 09
Fax: 033 731 / 804 11Wir putzen Sie fein heraus!

Detlef ScheibnerParty- und LieferserviceParty- und Lieferservice

Trebbin • Nöhringswinkel 17
Tel. 033731 / 12630 oder 0171 / 9145718

• Hans Clauert-Braten aus dem Backschinken •
• gefüllter Ofenbraten mit erlesener Gewürznote •

• warmes und kaltes Buffet • 
• Plattenservice •

Allen Freunden, Kunden, 
Bekannten und allen, 

die uns kennen, dazu viel 
Gesundheit und Glück für das neue Jahr.

15
Jahre

Ein frohes Weihnachtsfest
und ein gesundes neues Jahr

wünscht Ihnen die

Landbrotbäckerei
Rainer Dennler

Landbrotbäckerei
Rainer Dennler

Trebbiner Straße 27, 14959 Klein Schulzendorf
Filiale Denkmalplatz 2, 14959 Trebbin

Von Mittwoch, 
den 27.12.2023 
bis Dienstag, 

den 02.01.2024 
bleibt unser Betrieb 

geschlossen.

Die beiden Hauptreli­
gionen in Japan sind 
Buddhismus und Shin­

toismus, nur wenige fühlen 
sich dem Christentum zugehö­
rig. Weihnachten, das Fest zur 
Geburt Jesu spielt in dem 
Land also kaum eine 
Rolle, und es gibt 
auch keine Weih­
nachtsfeiertage. 
Trotzdem hat sich 
in Japan ein Brauch 
etabliert: (Liebes-)Paare 
feiern ein Fest der ro­
mantischen Liebe und 
gehen am Abend des 

24. Dezember zur Restaurant­
kette „Kentucky Fried Chi­
cken“(KFC), um frittierte Hähn­
chen zu essen. Grund ist eine 
Werbeaktion aus den 1970er-
Jahren, bei der ein KFC-Weih­
nachts-Set als typisches Weih­
nachtsessen zum „Fest der 

Liebe“ beworben wurde.
Bräuche 

und 
Sitten

Foto: pixabay.com 
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Der Heimatverein Löwendorf 98 e. V. blickt zurück 
Das Jahr 2023 neigt sich dem 
Ende zu und wir möchten die 
Gelegenheit nutzen, um auf die 
vielen schönen und erfolgrei-
chen Aktivitäten zurückzubli-
cken, die wir gemeinsam erlebt 
haben.
Wie jedes Jahr haben wir uns 
im Frühling und im Herbst 
getroffen, um unser Dorf sauber 
und gepflegt zu halten. Mit viel 
Spaß und Engagement haben 
wir die Dorfaue vom Laub 
befreit und für Ordnung 
gesorgt. Wir bedanken uns bei 
allen, die mitgeholfen haben, 
unser Dorf zu verschönern. Zu 
Ostern haben wir uns um 
Feuerschalen versammelt, um 
den Winter zu vertreiben. Viele 
Dorfbewohner und Gäste haben 
sich um das Feuer gesellt, um zu 
plaudern. Es gab auch leckeres 
Stockbrot. Grillwürste und 
Getränke für alle. Zu Halloween 
hatten die Kinder viel Spaß 

dabei, die Erwachsenen zu 
erschrecken und Süßigkeiten zu 
erbeuten.
Das Highlight des Jahres war 
zweifellos das Lindenblütenfest 
im Juni, das wir in guter 

Tradition durchgeführt haben. 
Es wurde ein umfangreiches 
Programm für die Kinder 
geboten, wie zum Beispiel eine 
Hüpfburg, ein Schminkstand, 
ein Bastelecke sowie Baggerfah-
ren und Dosenschießen. Für 
Erwachsene gab es Musik, Tanz 
und ausreichend Verpflegung. 
Auch der Bürgermeister der 
Stadt Trebbin beteiligte sich am 
musikalischen Programm. Neu 
organisiert wurde in diesem 
Jahr das Sommerkino. Es wurde 
eine große Leinwand am 
Gemeindezentrum aufgestellt 
und mit Einbruch der Dunkel-
heit Bohemian Rhapsody 
gezeigt. Vorab wurde ein Film 
für die Kinder aufgeführt. Leider 
hat das Wetter nicht so ganz 
mitgespielt. Trotzdem hatten 
wir viel Spaß beim gemeinsa-
men Filmegucken und wollen 
dies im kommenden Jahr 

wiederholen.
In diesem Jahr steht nun noch 
das weihnachtliche Vorglühen 
im Gemeindezentrum an, das 
wir erstmals mit einem weih-
nachtlichen Filmerlebnis 
verbinden wollen. Wir laden 
alle herzlich ein, am 16. Dezem-
ber ab 17 Uhr zu uns zu kom-
men, um bei Glühwein, Punsch 
und Plätzchen einen gemüt- 
lichen Abend zu verbringen. 
Der Heimatverein Löwendorf 
98 e. V. bedankt sich bei allen 
Mitgliedern und Helfern für die 
Unterstützung im Jahr 2023 
und freut sich auf gemeinsame 
Begegnungen in 2024. Wir 
wünschen allen frohe Weih-
nachten und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr.
Unter www.loewendorf-98ev.
de gibt es alle Neuigkeiten und 
Fotos von unseren Aktivitäten.
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Weihnachtszeit
Die besinnliche Zeit des Jahres

AnzeigeN

Allen unseren Kunden, Freunden und Bekannten 

wünschen wir ein frohes Fest und 
ein glückliches neues Jahr.
Mit diesen Wünschen verbinden wir unseren Dank 
für das im Laufe des vergangenen Jahres 
entgegengebrachte Vertrauen.

Am Kulturhaus 1 | 14959 Trebbin
Tel. (03 37 31) 1 30 00 | Fax (03 37 31) 1 30 02

Funk-Tel. (01 71) 7 32 41 81
E-Mail: bauklempnerei.kliesener@t-online.de

Dachdeckerei • Metallbedachung
Gutachten erstellen

Ein besonders friedvolles,
harmonisches Weihnachtsfest

und für das neue Jahr Glück, Gesundheit und 
Erfolg, mit diesen Wünschen verbinden wir 

unseren Dank für Ihre Treue im vergangenen Jahr.

LOTHG
m

bH

Fliesen • Öfen • Kamine

Poststraße 21 · 14547 Beelitz
Tel. 03 32 04 / 4 71-0 · Fax  4 71 15

E-Mail: loth.gmbh@online.de
www.loth-fl iesen-kamine.de

Winterlicher Kartoffelsalat
Kartoffelsalat mit Würstchen 
gehört in Deutschland immer 
noch zu den beliebtesten Ge­
richten an Heiligabend. Viele 
verschiedene Rezepte gibt es 
für den Klassiker. Eine kleine 
Inspiration für das 
Festessen ist folgen­
de Variation: Man 
würfele gekochte 
Kartoffeln und frische 
Äpfel zu gleichen Tei­
len. Dazu kommen 
eine kräftige Portion 
klein gehackte Zwie­
beln und saure Gur­
ken. Das Ganze wird 
zusammen mit Ma­
yonnaise (gibt es 

auch vegan) verrührt und mit 
Salz und Pfeffer abge­
schmeckt. Grob geraspelte, 
frische Möhren runden das 
Ganze geschmacklich und vor 
allem optisch ab.

Foto: pixabay.com 

Tipp

Foto: TMB-Fotoarchiv / Steffen Lehmann 
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Merkwürdige Dinge, die mir und anderen passiert sind
Ein aufmerksamer Schüler
Unser Enkel Ole hatte in der 
Unterstufe / 3. Klasse/ im 
Unterricht manchmal  interes-
siert zugehört. Ihre Klassen- 
lehrerin hatte in der Pause 
bemerkt, dass Schüler der  
6. Klasse mit Zigaretten prahl-
ten, die sie ihren Eltern – als 
Mutprobe wohl – „gemopst“ 
hatten. Sie wollte nun ihre 
eigenen Schüler über die 
Konsequenzen des Rauchens 
rechtzeitig aufklären; und dabei  
musste sie wohl auch die Folgen 
bei Schwangeren mit erwähnt 
haben! Ole kam mit seinem  
neu erworbenen Wissen nach 
Hause und erklärte uns dort: 
„Wenn eine schwangere Frau 
raucht, dann bekommt ihr Baby 
ein Raucherbein!“

Aus meiner frühen Kindheit
Meine Großeltern wohnten in 
der Nähe von Naumburg auf 
einem Dorf! Meine Eltern 
fuhren recht oft zu den Eltern 
meines Vaters, auch mit mir als 
kleines Baby. Meine Mutter war 
eine Städterin und fürchtete 
Mäuse sehr. Nachts sah sie 
immer mal nach ihrem Baby – 
ob es noch den Nuckel griffbe-
reit hatte. Sie sah: der Nuckel 
lag neben meinem Kopf – und 
als sie ihn ergreifen wollte, 
rannte der Nuckel weg! Noch in 
derselben Nacht musste der 
Großvater alle Mäuselöcher in 
diesem Zimmer zugipsen! Aber 
was nutzte es? Gips ist weich 
und lässt sich immer wieder 
durchknabbern! Auch am 
nächsten  Morgen sah man auf 
der Bettdecke die „Hinterlassen-
schaften“ dieser kleinen Nager.

Deutschunterricht – „fasse 
Dich / nicht/ kurz!“
5. Klasse; Deutsch/Ausdrucks- 
unterricht. Eine Kollegin von 
mir übte mit der Klasse aus-
führliches Begründen. Geübt 
wurde an Beispielen z. B.: „Am 
liebsten mag ich Mathe/ Bio/…, 
weil…“ Den Schülern machte 
das Begründen ihres Lieblings-
faches und anderer Dinge 
großen Spaß! Zum Stunden-
schluss schrieb die Lehrerin  
die Hausaufgabe an die Tafel: 
„Ich benötige eine neue Schul-
mappe, weil….. „ – Alle sollten  

schriftlich ausführlich ergän-
zen! Die Schüler fanden eine 
Menge langer Gründe; eine 
Schülerin ergänzte:“ …. , weil, die 
alte  ist nichts  mehr!“

Unser Vater wurde  
gut immunisiert!
Unser Vater hatte noch zwei 
ältere Schwestern, in deren 
Obhut er immer von der 
beschäftigten Mutter gegeben 
wurde – als er noch Baby war. 
Die Mutter legte dem Baby 
jeden Tag ein Fläschchen mit 
süßer Milch in den Kinder- 
wagen. Süße Milch – sehr 
verlockend für seine Schwes-
tern! Daher tranken sie oftmals 
die Milch selber aus und 
befüllten das Fläschchen mit 
Wasser aus dem alten Bach, der 
neben dem Grundstück floss 
und Badestelle für Wasser- 
ratten, Enten, sowie die Gänse 
war. Ab da war er vermutlich 
„geimpft“ und immun gegen 
jegliche Allergien und auch 
selten krank! Kindern, die öfter 
im Dreck spielen, geht es 
ebenso!

Gerechte Antwort
Meine schnelle, dadurch dann 
schlechte  Schrift „fiel mir mal 
auf die Füße“. Die Pause war zu 
Ende – ein bekannter Rüpel aus 
meiner 8. Klasse fiel bei einer 
Schlägerei besonders brutal auf.
Ich hatte es eilig, denn ich hätte 
eigentlich gleich in den Unter-
richt gehen müssen; und es 
klingelte schon – die Tat jedoch  
musste sofort gesühnt werden! 
Eile tat Not! – Also verlangte ich 
sein Tagebuch und schrieb ganz 
eilig – noch auf dem Flur – für 
seine Mutter, die immer 
informiert werden wollte, den 
Vorfall ein. Die freundliche, 
schriftliche Antwort der 
Mutter: „Wenn ich lesen könnte, 
was Sie eingeschrieben haben, 
würde ich Maßnahmen ergrei-
fen!“ Ich hatte zu Recht den 
Spiegel vorgehalten bekommen 
und schämte mich innerlich 
und gelobte mir selber Besse-
rung! 

Wir alle sind von Schaden- 
freude nicht  ganz frei!
Mein Mann trainierte in einer 
Volleyball-Mannschaft des 

Flugplatzes; sie spielten in der 
Kreisliga. Bei den Meisterschaf-
ten waren  ihre Gegner die 
„Genossen“ der SED-Kreislei-
tung. Ihr Chef war sehr eitel 
und  sorgte total unbewusst für 
Witze über ihn! Um seine 
beginnende Glatze zu verhüllen, 
zog er den Scheitel sehr tief 
über dem Ohr und kämmte die 
länger gezüchteten Haare über 
die kahle Stelle. Von allein 
hielten die so strapazierten 
Haare nicht an diesem Ort!  
Daher sprühte er sehr viel 
Haarlack über seine „Umlei-
tung“. Jedes Mal, wenn er sich 
nach dem Ball bückte, klappte 
eine Haar-Platte hoch und 
wenn er wieder aufstand – fiel 
die Klappe auf die Glatze 
zurück. Dieser Mensch war 
allgemein herzlich unbeliebt als  
SED-Kreissekretär und hatte 
einigen Leuten schlimm 
zugesetzt , sowie auch sehr 
geschadet! Daher lachten über 
ihn alle gern  bei seinen 
„Haar-Darbietungen“;  er hatte 
uns selber einen schönen 
Blitzableiter für unsere Antipa-
thie geliefert! „Klappe auf – 
Klappe zu!“

Eine lustige Taufe
Die folgende Geschichte 
erzählte mir eine Mitbewohne-
rin mit dem schönen Namen 
„Greta“. Auf meine Frage, wie 
sie zu ihrem schönen Vornamen 
kam, lachte sie und berichtete: 
„Ich stamme aus einem kleinen 
Dorf im heutigen Litauen. Der 
Tag der Taufe kam; das halbe 
Dorf war eingeladen! Meine 
Mutter hatte dafür viel zu tun 
und kam deshalb nicht mit zur 
Kirche. Sie schärfte ihrem Mann 
ein, der Name des Neugebore-
nen sollte „Irma“ sein. Papa 
nickte und goß sich vermutlich 
zur Stärkung vor dieser wichti-
gen Zeremonie noch ein paar 
Schnäpschen ein! In der Kirche 
fragte der Pfarrer, auf welchen 
Namen er das kleine Mädchen 
taufen sollte; meinem total 
benebelten Vater fiel auf die 
Schnelle der Name nicht ein! 
Eine Patin, die eine Verehrerin 
vom Filmstar Greta Garbo war, 
rettete die Situation und schlug 
vor, ich solle „Greta“ heißen. 
Davon wussten meine Mutter 

und natürlich auch der Vater 
nichts;  so wurde ich immer  
„Irma“ gerufen!  Erst im Alter 
von 18 Jahren, als ich einen Paß 
auf dem Standesamt abholen 
wollte, stand darin „Greta“, wie 
auf der Geburtsurkunde! Ich 
beschloss natürlich, diesen 
schönen Namen beizubehal-
ten!“

Fehlinformationen
DDR-Zeit – unsere Familie 
verbrachte zwei Wochen in den 
Sommerferien in Polen – in 
Zakopane / im Riesengebirge. 
Die Privat-Adresse hatten wir 
von Freunden bekommen. Das 
Wirtsehepaar konnte gut 
Deutsch; sie sprach mit einem 
schlesischen Akzent; ihr Mann 
war  recht wortkarg. Der 
18-jährige Sohn verstand kein 
Wort und saß stumm dabei. Es 
waren interessante Gespräche 
mit älteren Menschen, die sich 
nach dem Weltkrieg entschlos-
sen hatten, in der Heimat zu 
bleiben;, nicht vertreiben zu 
lassen – für uns sehr lehrreich! 
Da der Sohn sich nicht beteili-
gen konnte, suchte ich nach 
einem Ausweg und sprach ihn 
russisch an – daraufhin verließ 
dieser wütend das Zimmer. Auf 
meine Frage: wieso diese 
Reaktion; auch polnische Kinder 
hätten doch schließlich – wie 
wir – in der Schule Russisch 
lernen müssen? Der Vater 
erklärte uns die historischen  
Hintergründe dieser uralten 
Feindschaft der Polen zu den 
Russen, die schon sehr lange 
bestand. Ich konnte uns recht-
fertigen: davon war natürlich 
im Geschichtsunterricht und 
auch im Slawistik-Studium nie 
die Rede gewesen! Wir hörten 
immer nur von der „unver-
brüchlichen Freundschaft“ 
zwischen allen sozialistischen 
Staaten! Später fand ich Zugang 
zum Sohn – warum sollten wir 
diese Sprache  zur Verständi-
gung benutzen?  Danach taute 
er so nach und nach auf und 
wir erfuhren viel vom Leben 
der Jugendlichen in Polen!

Die Anfänge des Kinos
Meine Urgroßmutter besuchte 
in den 20er-Jahren ihre beiden 
Söhne in Leipzig. Diese wollten 
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ihrer Mutter eine neue Errun-
genschaft in der Kultur- und 
Kunstbranche vorführen und 
nahmen sie mit in eines der 
neu eröffneten Kinos! Gezeigt 
wurden bis 1927 nur Stummfil-
me, begleitet von einem 
Klavierspieler, – manchmal in 
Endlosschleife. Man ging in das 
dunkle Kino hinein, suchte sich 
den Platz, der ihnen von einer 
Platzeinweiserin mit Taschen-
lampe  zugewiesen wurde. So 
geschah es denn auch – die 
Urgroßmutter folgte ihren 
Söhnen und setzte sich, genau-
so wie diese hin. Im hellen Licht  
dann draußen wurde sie 
gespannt gefragt, wie ihr das 

gefallen hätte, kam die verblüf-
fende Antwort: „Wisst ihr, 
eigentlich ganz hübsch! Aber 
dass man dann die ganze Zeit 
im Hocken zugucken muss, war 
richtig anstrengend!“ Was war 
vermutlich geschehen? Sie 
wusste nicht, dass es im Kino 
Klappsessel gab und als die 
Söhne tiefer gingen, machte 
auch sie sich klein und hockte 
sich hin! Und das war sicherlich 
recht unbequem für ihre schon 
betagte Mutter.

Hella Strüber, stellvertretende 
Vorsitzende des  

Bewohnerschafts-Beirates im 
„Wiesengrund“ – Trebbin

Gottesdienste  
im Dezember/Januar
Trebbin

Hinweis: 
Seit dem 1. November finden 
die Gottesdienste in der 
beheizbaren St. Annenkapelle 
statt.

 24.12. | Heiligabend
15.00 Uhr | Großbeuthen
16.30 Uhr | in St. Marienkirche 
mit Krippenspiel
18.00 Uhr | in St. Annenkapelle
 25.12 | 1. Weihnachtstag 
10.30 Uhr | mit Chor
 26.12. | 2. Weihnachtstag 
10.30 Uhr | mit Bläser
 31.12. | Altjahresabend 
18.00 Uhr
 01.01. | Neujahr 
kein Gottesdienst

 07.01. | 10.30 Uhr
Gottesdienst zur Entsendung 
der Sternsinger
 21.01. | 10.30 Uhr
 28.01. | 10.00 Uhr 
Regional-Gottesdienst in St. 
Michael, Ludwigsfelde

Thyrow 
in der Dorfkirche

 24.12. | Heiligabend
15 Uhr
 26.12. | 2. Weihnachtstag
9 Uhr
 31.12. | Altjahresabend
16.30 Uhr
 28.01. | 10.00 Uhr 
Regional-Gottesdienst in  
St. Michael, Ludwigsfelde
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Hausmeisterservice 
Fischer

Für Fragen und weitere Informati onen 
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Inhaber Antonio Fischer • Ort 14959 Trebbin 
Tel. 033731/289669 • Mobil 0152/26598973 

E-Mail HMS-Fischer@outlook.de • Website www.HausmeisterFischer.de 

• Hausfl urreinigung
• Gebäudereinigung
• Grünanlagenpfl ege
• Hausservice 
• Reparaturen

• Baumfällarbeiten
• Objektmanagement
• Mülltonnenservice
• Winterdienst
• Baustellenreinigung

• Entrümpelung
• Sperrmüllentsorgung
• Gerätevermietung
•  Montage von 

Ferti gbauteilen
• Erdarbeiten



| 30 |  Trebbiner Anzeiger | 13. Dezember 2023 | Woche 50



Trebbiner Anzeiger | 13. Dezember 2023 | Woche 50  | 31 |

Weihnachtszeit
Die besinnliche Zeit des Jahres

AnzeigeN

Wir wünschen eine schöne Weihnachtszeit 
und immer gute Fahrt im neuen Jahr!

Karosseriebau 
Michael GmbH
14959 Trebbin, Luckenwalder Str. 21
Tel.: 033 731 - 802 08  •  www.karosse-lack.de

UND EIN GUTES NEUES JAHR

Wir bedanken uns auch in 
diesem Jahr herzlich für 

Ihre Treue und wünschen 
Ihnen und Ihren Familien

ein besinnliches und 
harmonisches 

Weihnachtsfest.

Harald Gentz
Ebelshof 14 | 14959 Trebbin

Tel. 033731 / 12759
h.gentz@t-online.de

www.obstweinliebe.de

Forst- und Landwirtschaft Tino Bötsch
Platz der Jugend 11 • 14959 Wiesenhagen

Tel: 033731/10972

Verkaufstermine Hofschlachtung:
Samstag, 13.01.24
Samstag, 27.01.24
Samstag, 10.02.24                                                                                                                
Samstag, 24.02.24
Samstag, 09.03.24
Samstag, 23.03.24
Samstag,  06.04.24

Verkauf 
10-14 Uhr

Ein besonders friedvolles, harmonisches Weihnachtsfest
und für das neue Jahr Glück, Gesundheit 

und  Erfolg, mit diesen Wünschen verbinden wir unseren Dank 
für Ihre Treue im vergangenen Jahr.

Änderungen vorbehalten.

Dem Fest entgegenfiebern
Wer erinnert sich 
nicht an das Krib­
beln im Bauch, das 
man als Kind hatte, 
wenn man am Tag 
vor Heiligabend ins 
Bett gegangen ist? 
Oder an die Freude 
beim Plätzchen ba­
cken in der heimi­
schen Küche? An 
das Schreiben des 
Wunschzettels? All 
das und noch viel 
mehr greift „Der 
Weihnachtspod-
cast“ mit Julia Rohrmoser auf. 
Die Gastgeberin sagt von sich 
selbst, der größte Weihnachts­
fan zu sein – und deshalb 
möchte sie mit ihren Zuhörern 

von Folge zu Folge dem Fest 
entgegenfiebern. 
Zu finden zum Beispiel unter 
podcasts.apple.com und un­
ter open.spotify.com

Screenshot: p3Tipp

Foto: pixabay.com 
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Weihnachtszeit
Die besinnliche Zeit des Jahres

AnzeigeN

Verbunden mit dem Dank für Ihr Vertrauen 
im vergangenen Jahr, wünschen wir Ihnen 
ein harmonisches Weihnachtsfest und einen 
guten Start in das neue Jahr.

FROHE WEIHNACHTEN

Hauptstr. 15 • 14959 Trebbin OT Wiesenhagen
� (03 37 31) 1 39 13 • Fax: (03 37 31) 1 39 14

Rehmann Metallbau G
m

bH

Frohe Weihnachten
Ein aufregendes Jahr 2023 geht zu Ende.

Das gesamte Team der 
Agrargenossenschaft Trebbin eG 

wünscht Ihnen und Ihren Familien
ein friedvolles Weihnachtsfest 
und ein gesundes Jahr 2024.

Wir bedanken uns 
für die gute Zusammenarbeit und

das uns entgegengebrachte Vertrauen.

Trebbiner Str. 12
14959 Trebbin

OT Klein Schulzendorf

033731/ 890
info@agt-eg.de
www.agt-eg.de

agt

10 Tage gelöscht 
Das julianische Jahr (seit ca.  
45 vor Chr.) war gegenüber 
dem gregorianischen (seit 
1582) um elf Minuten und 
14 Sekunden zu lang. Dies 
führte im Laufe der 
Jahrhunderte zu einer 
zunehmenden Abwei­
chung des zum Bei­
spiel Frühlingsbeginns 
laut Kalenderjahr vom tat­
sächlichen Frühlingsbeginn. 
Der julianische Kalender hink­
te der Sonne im 16. Jahrhun­
dert bereits um zehn Tage hin­
terher. Diese zehn Tage 

wurden mit der gregoriani­
schen Kalenderreform 1582 in 
einem Stück übersprungen. 
Für den Übergang bestimmte 
Papst Gregor XIII., dass auf 

Donnerstag, den 4. Okto­
ber 1582 (julianisch) direkt 
Freitag, der 15. Oktober 
1582 (gregorianisch) zu 

folgen hatte – unter Beibe­
haltung der Wochentagfolge. 
Damit wurde ein weiteres 
Auseinanderdriften von Kalen­
der- und Sonnenjahr gestoppt 
und beide wieder besser syn­
chronisiert. 

Schon 
gewusst?

Foto: pixabay.com 
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Wenn der Chef das e-Bike bezahlt: Radfahren mit Steuervorteil

Das Dienstrad-Leasing: Das müs-
sen Sie als Arbeitgeber beachten!
Wer kennt es nicht? Der tägliche Weg 
zur Arbeit ist relativ kurz, aber die 
Parkplatzsuche ein Problem und das 
sogenannte (Park-)Jobticket zu teu-
er. Gerade kürzere Wege lassen sich 
jedoch problemlos mit dem e-Bike zu-
rücklegen. Das spart nicht nur Nerven, 
sondern ist im Verbrauch auch kosten-
günstiger. Doch in der Anschaffung 
sind e-Bikes oft nicht gerade günstig, 
sodass viele lieber auf das gewohnte 
Auto setzen. Doch Arbeitgeber haben 
die Möglichkeit, über das e-Bike Lea-
sing dem Arbeitnehmer ein Dienstrad 
zur Verfügung zu stellen. Welche 
Vorteile das e-Bike-Leasing für den 
Arbeitgeber hat und welche Dinge es 
zu beachten gilt, erklärt e-Bike Exper-
tin Lisa Höfer, Inhaberin der e-motion 
e-Bike Welt Ludwigsfelde.

Welche Vorteile bietet das e-Bi-
ke-Leasing für Unternehmen?
Nicht nur für Arbeitnehmer stellt das 
Bike-Leasing eine attraktive Zusatz-
leistung dar. Auch der Arbeitgeber 
profi tiert von dem Angebot. Solch ein 
Bonusprogramm für Mitarbeiter kann 
beispielsweise die Motivation und Ge-
sundheit der Angestellten verbessern 
und gleichzeitig die Arbeitgeberattrak-
tivität erhöhen. Und solch eine Inves-
tition verspricht in der Regel langfris-
tige Gewinne: zum einen entstehen 
steuerliche Vorteile sowohl für den 
Arbeitgeber als auch für Arbeitnehmer, 
zum anderen werden spürbare Effekte, 
wie eine erhöhte Arbeitsmotivation, 
sichtbar. Setzen die Mitarbeiter lang-
fristig auf das e-Bike als Fortbewe-
gungsmittel zur Arbeit, trägt dies zur 
Reduzierung der CO2-Emissionen bei. 
Gleichzeitig wird die grüne Mobilität 

im gesamten Unternehmen gefördert. 
Ein Leasingangebot zahlt somit immer 
positiv auf den Arbeitnehmer als auf 
den Arbeitgeber ein. 

Welche Kosten muss der Arbeit-
geber tragen?
Das e-Bike Leasing läuft über den 
Arbeitgeber und wird per Gehaltsum-
wandlung dem Arbeitnehmer über-
lassen. Der geldwerte Vorteil der 
unbeschränkten Privatnutzung wird 
pauschal mit 0,25 % des Bruttolisten-
preises vom Mitarbeiter versteuert. 
Dadurch sinken die Lohnsteuer so-
wie die Sozialversicherungsbeiträge 
der Mitarbeiter, woran Unternehmen 
profi tieren. Somit ist es eine WIN-
WIN Situation für beide Seiten. Auf 
dein-jobbike.de, einem unserer Lea-
sing-Partner, kann man über den Ge-
haltsumwandlungs-Ersparnis-Rechner 
sehen, wie hoch die Leasing- und 
Versicherungsraten sind und wie sich 
das auf das Nettogehalt eines Mitar-
beiters auswirkt. Bis auf einen äußerst 
geringen Abwicklungsaufwand, hat 
der Arbeitgeber also keine direkten 
Kosten durch das Leasing. 

Welcher Aufwand steckt hinter 
einem Leasingvertrag?
Es werden vom Arbeitgeber nur weni-
ge Angaben benötigt, um ein Info-Pa-
ket zum Bike-Leasing erstellen zu kön-
nen. Die Daten nehmen wir in einem 
persönlichen Beratungsgespräch auf. 
In Zusammenarbeit mit dem Leasing-
partner wird auf Basis der Angaben 
ein entsprechendes Angebot erstellt. 
Überzeugt das Angebot, dauert es in 
der Regel nicht viel länger als eine 
Woche, bis der Rahmenvertrag fürs 
Leasing erstellt ist. Und dann können 
auch schon die Mitarbeiter über das 
Leasing-Angebot informiert werden. 

Was passiert, wenn der Mitarbei-
ter innerhalb der Leasingzeit kün-
digt oder erkrankt?
Sollte ein Mitarbeiter doch vor Ablauf 
der Leasingzeit das Unternehmen 
verlassen oder in unbezahlte Krank-
heit oder Elternzeit gehen, muss der 
Arbeitgeber normalerweise die Lea-
singraten bis zum Laufzeitende weiter 
zahlen oder eine teure, vorzeitige Kün-
digung des Leasingvertrages in Kauf 
nehmen. Dank der Möglichkeit einer 
günstigen Rücknahmegarantie und Ra-

tenschutz-Versicherung können Arbeit-
geber dieses Risiko auf 0% reduzieren, 
da in diesen Fällen die Versicherung 
einspringt. Hierzu informieren wir ger-
ne detaillierter in einem persönlichen 
Beratungsgespräch.

Welche Risiken gibt es für Arbeit-
geber?
Wenn man alles beachtet und sich gut 
beraten lässt, gibt es keine wirklichen 
Risiken. Die steuerliche Regelung 
schafft zusätzlich Transparenz. Selbst 
der geldwerte Vorteil bei der Übernah-
me des Bikes durch den Mitarbeiter 
nach Laufzeitende wurde geregelt. 
Wenn ein fundierter Überlassungsver-
trag mit dem Arbeitnehmer geschlossen 
und das Risiko eines vorzeitigen Lea-
singabbruchs günstig abgesichert wird, 
steht dem Erfolg des Leasing-Angebots 
für Mitarbeiter nichts mehr im Wege.

Auf den e-Bike-Geschmack ge-
kommen?
Dann sind Sie bei der e-motion e-Bike 
Welt Ludwigsfelde genau an der richti-
gen Stelle, denn es ist die Anlaufstelle 
für e-Bikes in Teltow-Fläming und Um-
gebung. Dort fi nden Sie eine riesige 
Auswahl an e-Bikes, Lastenfahrrädern 
und Dreirädern für Erwachsene renom-
mierter Hersteller. Darunter Premium 
e-Bike Marken wie Babboe, Giant, Fo-
cus, Riese & Müller, Kalkhoff und viele 
mehr! In der hauseigenen und gut aus-
gestatteten e-Bike Werkstatt kümmern 
sich die e-Bike Experten zudem auch 
um die „Gesundheit“ Ihres e-Bikes, da-
mit Sie auch weiterhin sicher im Sattel 
sitzen. Überzeugen Sie sich am besten 
selbst von dem einzigartigen Fahrge-
fühl eines e-Bikes bei einer kostenlo-
sen Probefahrt in der e-motion e-Bike 
Welt Ludwigsfelde.
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Erholsame Feiertage
und alles Gute für 2024 wünscht

Weihnachten ist eins der  
wichtigsten Feste im 

streng katholischen Mexiko 
und wird daher besonders aus­
giebig zelebriert. An neun Ta­
gen vor Heiligabend treffen 
sich Kinder aus der Nachbar­
schaft, um die Reise von Maria 
und Josef nach 
Bethlehem nachzu­
stellen. Gemeinsam 
werden die so ge­
nannten „Las Posa­
das“ gefeiert, ein für 
Lateinamerika typi­
scher Ritus für Kin­
der in der Vorweih­
nachtszeit. „Posada“ 
bedeutet so viel wie 
„Herberge“ und ist 
ein Sinnbild für den 
Stall, in dem Jesus 

geboren wurde. An jedem die­
ser neun Abende vor dem 
24. Dezember wandern die 
Kinder in Gruppen von Haus zu 
Haus, tragen Weihnachtslieder 
vor und fragen die Bewohner 
dabei symbolisch nach einer 
Herberge.

Foto: welt.de

Bräuche 
und 

Sitten

30.
Dezember

Kalender- 
spruch

Verschiebe nicht auf 
morgen, was genauso 
gut auf übermorgen  
verschoben werden 
kann.

– Marc Twain –
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Kostenloser Workshop für ehrenamtli-
che BetreuerInnen: Schwierige  
Beratungssituationen meistern  

Menschen in kritischen Situati-
onen benötigen sowohl eine 
einfühlsame als auch klare 
Beratung. Dafür ist neben 
fachlichen Kompetenzen die 
Gesprächsführung wichtig. Die 
Art, Gespräche zu führen, ist 
keine Frage der Persönlichkeit, 
entscheidend sind die Metho-
den! 
Ziel der Fortbildung ist es, die 
Handlungskompetenz beim 
Umgang mit schwierigen 
Gesprächssituationen zu 
erweitern, Widerstände zu 
erkennen und gemeinsam an 
einer Veränderung zu arbeiten. 
Dabei kann es aufgrund 
multipler Ursachen zu Provoka-
tionen, verbalen Angriffen oder 
Aggression kommen. Hier 
können verbale Abgrenzungen 
hilfreich sein. 
Es werden Methoden der 
Gesprächsführung für Bera-
tungssituationen und Metho-
den der verbalen Abgrenzung 
vorgestellt, um praktische 
Beispiele der Teilnehmer:innen 
ergänzt und in Bezug auf ihre 
Anwendbarkeit in der rechtli-
chen Betreuung diskutiert. 
Der Workshop ist speziell auf 

diese Gesprächssituationen in 
der rechtlichen Betreuung 
zugeschnitten und hat einen 
hohen Praxisanteil.  

Inhalte:
•	Aktive Gesprächsführung  
•	Leitfaden für die Gesprächs-

führung	
•	Verhalten bei Provokation und 

Aggression 
•	Umgang mit unterschiedli-

chen Erwartungen  
•	Möglichkeiten des Abgrenzens 

Freitag, 19. Januar 2024 
14 – 18 Uhr 
Ort: Freier Betreuungsverein 
Teltow-Fläming e. V., 
Baruther Straße 20/21, 
15806 Zossen
Referentin: 
Christiane Keller-Zimmermann, 
Diplom-Psychologin, 
www.betriebspsychologie-
beratung.de
Kosten: Die Angebote von 
InSchwung sind gefördert und 
für die Teilnehmenden 
kostenfrei.
ANMELDUNG unter: 
ehrenamt@betreuungsverein-
tf.de oder Tel. 03377-204390

Kaufe Haus 
von Privat 
Rentenbasis / 
Wohnrecht

möglich sind:
• Einmalzahlung • monatliche Rente
• festes Einkommen
• lebenslanges Wohnrecht
•  Unterstützung im persönlichen Umfeld

Tel.: 0331 / 281 298 65

Für unsere Lindenschenke in Elsholz suchen wir dich: 
Küchenleiter/Köchin/Koch zur Festeinstellung.
Bewerbung unter: 033204-33159 oder 0173 9756266
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Friedliche Weihnachten
             und ein 
             gesundes neues Jahr

Alle Arbeiten rund um’s Dach,
ob steil oder fl ach!!

 An der Dorfaue 9 · 14959 Trebbin / OT Löwendorf
Tel./Fax: 033731 / 12540, Mobil 0177/21562 95
dachdeckerei.frederic.hartwig@gmail.com

Dachdeckerei

Frederic Hartwig

17 Jahre

Kuscheligster Wintermarkt Berlins
Rund um den Platz an der Ni­
kolaikirche dreht sich auch in 
diesem Jahr bis nach Weih­
nachten alles um die Feuerzan­
genbowle – in filmischer und 
kulinarischer Hinsicht. Zwei 
Mal wochentags und drei Mal 
am Wochenende können Be­
sucher:innen im Nikolaiviertel 
kostenlos auf gemütlichen So­
fas und Sesseln den Film mit 
Heinz Rühmann genie­
ßen. Da darf das Täss­
chen Feuerzangen­
bowle in der Hand 
natürlich nicht fehlen. 
Nostalgische Markt­
häuschen und weih­
nachtliche Beleuchtung 
rund um den gesam­
ten Nikolaikirchplatz 
und allerlei kulinarische 
Köstlichkeiten machen 

den Besuch auf dem kusche­
ligsten Wintermarkt Berlins für 
die ganze Familie perfekt. 
Bis 1. Januar 2024 tgl. 12 - 22 
Uhr (Heiligabend geschlossen)
Filmvorführung:
Mo - Fr  17 + 19.30 Uhr, 
Sa + So  14.30, 17 + 19.30 Uhr
Nikolaikirchplatz, 10178 Berlin
(ganz in der Nähe vom Bahn­
hof Berlin-Alexanderplatz)

Foto: Feuerzangenbowle Nikolaiviertel 

Tipp

Schaltjahr
Die Länge eines Sonnen­
jahres (Zeitspanne in der 
die Erde die Sonne ein­
mal umkreist) beträgt ca. 
365,2425 Tage – also et­
was mehr als unser Kalender­
jahr mit genau 365 Tagen. Alle 
vier Jahre summieren sich die 

quasi „Vierteltage“ (hin­
term Komma) zu einem 
ganzen Tag, der dann 
„eingeschaltet“ wird. 

2024 ist wieder ein Schalt­
jahr, in dem mit dem 29. Feb­
ruar ein „angesammelter“ Tag 
zusätzlich im Kalender steht.

Schon 
gewusst?
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Frank Nowak Geschäftsführer

MALER MAY
Beelitzer Str. 2 · 14959 Trebbin

Tel. 033731 3 11 39 · 0174 31 24 54 7
info@may-maler.de

Frohe Weihnachten

Der Legende nach wollte 
die Weihnachtshexe 
Befana dem kleinen Je­

suskind zu dessen Geburt Ga­
ben und Geschenke bringen. 
Da sie jedoch zu spät losflog 
und den Weihnachts­
stern verpasste, 
kam sie nicht 
rechtzeitig an. 
Deshalb wird 
heute das Fest 
der Befana in Italien 
nicht an Weihnach­
ten selbst, sondern 
am 5. und 6. Januar 
gefeiert. Mit ihrem 
Besen fliegt die 
Hexe von Haus zu 

Haus und bringt den Kindern 
allerlei Gaben. Der Name „La 
Befana“ der italienischen 
Weihnachtshexe stammt vom 
griechischen Wort „Epiphanie“, 
also Gotteserscheinung, und 
entspricht dem Fest der Heili­

gen Drei Könige.

Foto: deja-fait / Flickr 

Bräuche 
und 

Sitten

Foto: pixabay.com 
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Frohe Weihnachten

Wir wünschen unseren Kundinnen und Kunden 
eine ruhige, besinnliche Adventszeit, 
frohe Festtage und für das neue Jahr 

Glück, Gesundheit und Erfolg, 
verbunden mit unserem Dank für das 

entgegengebrachte Vertrauen und 
die angenehme Zusammenarbeit.

Maler- und 
Tapezierarbeiten

Sabine Pfeilert

Tel.:  033731 / 80468
Fax:  033731 / 80465
Handy:  0172 / 3114194M
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& Partner

Glückliche und friedvolle Festtage sowie 
einen guten Start ins neue Jahr wünscht

Ihr Makler vor Ort 
seit 1991

Andrea Mrosko
Dipl. Betriebswirt
Weidenweg 6
14959 Trebbin/ Blankensee

Fon + Fax: 0 33 731 / 12 34 3
Funk: 0173/ 730 87 65

E-Mail: info@mrosko-immobilien.de
Web: www.mrosko-immobilien.de

Verkauf
Hausverwaltung

Verkauf von 
Wald- und Ackerfl ächen 
Immobilieneinwertung – 

und Beratung

Wer in Norwegen an 
Weihnachten die 
Plätzchenkrümel 

vom Boden kehren möchte, 
hat meist ein Problem – alle 
Besen und Wischmopps im 
Haus sind wie vom Erdboden 
verschluckt. Der Grund dafür 
liegt in einem tief 
verwurzelten 
Aberglauben 
der Norweger: 
In der Weih­
nachtsnacht wa­
gen sich alle He­
xen und Geister 
aus ihren Verste­
cken, um allerlei 
Unfug mit den Be­
sitztümern der 
Menschen zu trei­
ben. Die Hexen 

suchen in den Häusern nach 
Besen, mit denen sie wild 
durch die Städte fliegen und 
dort für Chaos sorgen können. 
Um die Hexen von ihren nächt­
lichen Spritztouren abzuhalten, 
verstecken die Norweger da­
her sämtliche Besen.

Foto: pixabay.com 

Bräuche 
und 

Sitten

Auch die Ungarn wapp­
nen sich gegen den 
Besuch übernatür­

licher Wesen. Schon am 
13. Dezember, dem „Luca-Tag“, 
fangen sie an, einen Holzstuhl 
aus unterschied­
lichen Holzarten 
zu bauen, bei 
dem jeden Tag 
nur ein Holzstück 
hinzugefügt wer­
den darf. Genau zu 
Weihnachten muss 
er fertiggestellt 
sein, denn er wird 
zur Weihnachts­
messe mitgenom­
men. Während des 

Gottesdienstes stellt man sich 
dann auf den Stuhl und sieht 
sich nach Hexen um. Erkennt 
man eine an ihren Hörnern auf 
dem Kopf, flitzt man mit sei­
nem Stuhl nach Hause und 
verbrennt ihn. So soll man 

dann ein Jahr lang vor He­
xen sicher sein.

Foto: Archiv / budapester.hu

Bräuche 
und 

Sitten
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Wir sind ausgezeichnet!
Am 16. Oktober 
2023 wurde die Pla­
kette für „Branden­
burger Gastlichkeit in 
der Region Fläming 
2024/2025“ erst­
mals an das Tower 
Restaurant COCKPIT 
vergeben. 

Das Tower Restau­
rant COCKPIT mit 
seiner direkten Lage 
am Flugplatz Schön­
hagen (Trebbin) lädt 
ganzjährig zum Ver­
weilen ein. Die gro­
ße Vielfalt der mo­
dern­internationalen 
Küche überzeugt mit 
frischen und hoch­
wertigen Zutaten 
und bietet für Groß 
und Klein ein einmaliges Er­
lebnis. 

Seit 2010 verleiht die DEHOGA 
Brandenburg die Plakette für 
die „Brandenburger Gastlich­

keit“ an Gastronomiebetriebe 
für besondere Qualität und 
Leistungen. Die Qualität und 
Leistung der Betriebe wird da­
bei u. a. durch geheime Test­
kunden überprüft.

Anzeige

Baumfällung
und 
Baumpfl ege
mit Seilklettertechnik
 Totholzentfernung
 Obstbaumschnitt
 Sturmschaden- 
    beseitigung
 Problemfällung

Mail: info-IundB@web.de
Beuthener Str. 7f / 14959 Trebbin OT Glau

Mobil:    0163 313 53 03

R. Domke

Kaufe sämtliche Bücher 
von A bis Z. 

Tel. 0163 8384573

Das erste Kita-Jahr  
neigt sich dem Ende entgegen
Neun Monate ist unsere 
Einrichtung mittlerweile 
geöffnet und es hat sich viel 
getan! Gestartet sind wir am  
1. März 2023 mit 25 Kindern 
aus dem Regenbogenland und 
zwei Eingewöhnungskindern 
direkt am ersten Tag. Nun 
haben wir bereits weitere  
33 Kinder aufgenommen und 
unser schönes Haus füllt sich 
mit Leben und jeder Menge 
Dynamik. Doch gab es schon, 
bei allem Neuanfang, im Juli 
den ersten Abschied von 
unseren Vorschulkindern zu 
verschmerzen. Stand heute 
besuchen 52 Kinder unsere  
Kita – ganz genau passend zu 
unserem derzeitigen Personal.
Im Moment arbeiten bei uns 
vier Erzieherinnen in der Krippe 
und Drei im Elementarbereich. 
Dann gibt es noch eine Haus-
wirtschaftskraft, einen Haus-
meister und die Leitung –  
ein sehr vielfältiges Team mit 
vielen Stärken. Ab Januar 
bekommen wir eine weitere 
Kollegin für den Elementar- 
bereich dazu und ab Dezember 
dürfen wir uns über eine 
Ergänzungskraft freuen!
Mit unserer Eröffnungsfeier am 
Pfingstwochenende diesen 
Jahres, aber auch mit der 
wachsenden Elternschaft, sind 
viele Kooperationen entstanden 
und Kontakte konnten geknüpft 
werden. Viel Hilfe und Unter-
stützung wurde angeboten und 
auch umgesetzt. Viele Struktu-
ren müssen sich erst bilden und 
schließlich festigen. Wir können 

beschließen, was zu uns passt! 
Eigentlich ist alles neu, kann 
ganz von vorn gestaltet und 
betrachtet werden. Eigentlich 
schön – aber auch sehr heraus-
fordernd! Wir möchten es uns 
nicht nehmen lassen, an dieser 
Stelle, wo es so Viele erreicht, 
unseren innigsten Dank an Alle 
zu richten, die uns wohlwollend 
begleiten: ob mit guten Gedan-
ken und Ideen, einem ehrlichen 
Lächeln, einem aufmunternden 
Spruch Montag-Morgens, mit 
Humor und Verständnis, mit 
Sachspenden oder der tatkräfti-
gen ehrenamtlichen Unterstüt-
zung! Vieles wäre ohne euch 
ein bisschen schwieriger oder 
gar nicht möglich! 
Für Februar 2024 ist die Liefe-
rung und der Aufbau der 
Außenspielgeräte geplant. 
Darauf freuen wir uns und vor 
allem die Kinder schon sehr! 
Das Garten-Geräte-Haus steht 
nun mittlerweile auch und 
macht echt was her! 
Nun steht unser erstes Weih-
nachten vor der Tür und wir 
erwarten gespannt, wie sich 
schon bald das erste Kita-Jahr 
dem Ende zuneigt, können 
freudig und dankbar auf das 
bereits Geschaffte zurück- 
blicken und uns auf die Vor- 
bereitung und Umsetzung der 
vielen Ideen und Wünsche im 
kommenden Jahr freuen. 
Wenn ich mir zu Weihnachten 
etwas für unsere Kita wün-
schen dürfte, wäre das wohl 
einen Lieblingsplatz von Vielen 
zu schaffen. 
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Berliner Straße 38 | 14959 Trebbin
� 033731/323444
Öffnungszeiten:
Di, Do, Fr 10–18 Uhr
Mi 10–15 Uhr     Sa 10–12 Uhr

Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Weihnachtsfest 
und alles Gute für das neue Jahr!

INH.  INES MÜLLER
SCHUHE, LEDERWAREN, ACCESSOIRES & NEU FASHION

Elektroinstallation 
Muder GbR

Handwerksmeister

Bahnhofstraße 30 • 14959 Trebbin
Tel. (033731) 17049 • Fax (033731) 17095

Frohe Weihnachten          und 
                               ein glückliches neues Jahr

Über die Feiertage: Zeit für mich
„Me Time“ heißt nichts ande­
res, als „sich Zeit für sich 
selbst zu nehmen“, sich um 
sich selbst kümmern oder ein­
fach mal vom Alltag abzuschal­
ten – tun und lassen, was man 
will. Orte der Ruhe, Oasen der 
Gemütlichkeit von Sauna bis 
Therme, Unterkünfte fernab 
vom digitalen Trubel, Leckeres 
für die Seele zum Nachkochen, 
Yoga-Übungen für die bewuss­
te Entspannung, spannende 
Interviews und vieles mehr 
gibt es im Me Time-Magazin. 

Einfach kostenlos downloaden: 
metime-brandenburg.de

Tipp

31.
Dezember

Kalender- 
spruch

Erst am Ende eines 
Jahres weiß man,  
wie sein Anfang war.

– Friedrich Nietzsche –

Weihnachten im Januar?
In manchen Teilen der Welt 
blieb der vom römischen Kai­
ser Julius Ceasar eingeführte 
julianische Kalender bis weit 
ins 20. Jahrhundert gül­
tig, im kirchlichen  
Bereich teilweise bis 
heute. Aktuell besteht 
zwischen julianischem und  
dem seit 1582 gültigen gre­
gorianischen Kalender eine 
Differenz von 13 Tagen (1582 
waren es 10 Tage, die wegre­

formiert wurden). Dabei läuft 
der julianische dem gregoria­
nischen Kalender nach. Wenn 

zum Beispiel der 7. Januar 
(gregorianisch) ist, hat 
man laut julianischem 
Kalender, erst den 
25. Dezember. So fällt 

das Weihnachtsfest vieler 
orthodoxer und zahlreicher alt­
orientalischer Kirchen, die sich 
am julianischen Kalender ori­
entieren, auf den 7. Januar.

Schon 
gewusst?
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Sehen und gesehen werden
Die dunkle Jahreszeit: Kinder im Herbst und Winter besonders gefährdet

Verkehrsteilnehmer müssen in 
der dunklen Jahreszeit besonders 
auf gute Sicht und Sichtbarkeit 
achten. Vor allem Fußgänger wer­
den in der Dunkelheit schwer er­
kannt, gefährdet sind aber auch 
Radfahrer, die von den Autofah­
rern nicht ausreichend oder zu 
spät wahrgenommen werden. 
Der ADAC rät daher Autofahrerin­
nen und Autofahrern, in den kom­
menden Monaten besonders vo­
rausschauend und aufmerksam 
unterwegs zu sein und insbeson­
dere Kinder im Blick zu haben. 
Sie sind aufgrund ihrer Größe und 
der fehlenden Routine die 
schwächsten Verkehrsteilnehmer 
und einem noch größeren Unfall­
risiko ausgesetzt.

Zum eigenen Schutz sollten vor 
allem Fußgänger für eine gute 
Sichtbarkeit sorgen. Unfallzahlen 
des Statistischen Bundesamtes 
von 2022 zeigen, dass rund 
30 Prozent aller im Straßenver­
kehr getöteten Menschen bei 
Dämmerung oder Dunkelheit 
ums Leben gekommen sind. Mit 
gut 41 Prozent war der Anteil un­

ter den Fußgängern dabei über­
proportional hoch. Damit man 
frühzeitig gesehen wird, sollten 
Fußgänger helle Kleidung mit re­
troreflektierendem Material tra­
gen, Kinder zudem Reflexmateri­
al an Schultaschen und 
Rucksäcken nutzen. Ein dunkel 
gekleideter Fußgänger ist von 
einem Autofahrer bei schlechten 
Sichtverhältnissen erst aus rund 
25 Metern Entfernung zu erken­
nen. Allerdings beträgt der An­

halteweg eines Autos bei einer 
Notbremsung aus 50 km/h etwa 
28 Meter – zu lang, um im Ernst­
fall rechtzeitig vor einem gefähr­
deten Verkehrsteilnehmer zum 
Stehen zu kommen. Trägt ein 
Fußgänger jedoch Kleidung mit 
reflektierenden Materialien, ver­
bessert sich die Sichtbarkeit auf 
bis zu 140 Meter.

Radfahrer sollten bei einem klei­
nen Herbst­Check die Lichtanla­

ge des Fahrrads kontrollieren, 
ebenso wie die Bremsen und 
die Reifen. Auch für Radfahrer 
gilt: Warnwesten, Leuchtstrei­
fen auf dem Rucksack und am 
Fußgelenk sowie ein Helm mit 
eingebautem Rücklicht verbes­
sern die Sichtbarkeit im Dunkeln 
deutlich.

Autofahrer sollten bei dämmrigen 
Lichtverhältnissen frühzeitig das 
Abblendlicht einschalten, damit 
auch der rückwärtige Verkehr das 
Fahrzeug erkennen kann. Tagfahr­
leuchten leuchten nur vorn und 
reichen gerade in der Dämme­
rung nicht aus. Nur bei wetterbe­
dingt schlechter Sicht wie Nebel, 
Regen oder Schneefall dürfen 
auch die Nebelscheinwerfer ein­
geschaltet werden. Liegt die 
Sichtweite bei Nebel unter 
50 Meter, dann darf nicht schnel­
ler als 50 km/h gefahren werden 
und erst dann darf auch die Ne­
belschlussleuchte eingesetzt 
werden. | ADAC e. V.

INfo
www.adac.de

Entscheidend ist Witterung 
Winterreifen „von o bis o“ gilt nur bedingt

Winterreifen sollte man aufziehen 
„von O(ktober) bis O(stern)“ – 
diese Faustregel haben wohl alle 
Autofahrenden schon mal gehört. 
Sie stimmt aber nur bedingt, 
denn auch davor und danach kann 
es zu winterlichen Straßenver­
hältnissen kommen. Ebenso gibt 

es Regionen in Deutschland, die 
ganzjährig von Minusgraden, Eis 
und Schnee betroffen sind. 

Eine generelle Winterreifenpflicht 
gibt es in Deutschland nicht, statt­
dessen eine situative (§ 2 (3a) 
StVO). Das heißt, dass man bei 

winterlichen Straßen­
verhältnissen wie 
Glatteis, Schneeglätte, 
Schneematsch, Eis­ 
oder Reifglätte nur mit 
Winterreifen fahren 
darf. Der Verstoß wird 
für den Fahrer mit ei­
nem Bußgeld in Höhe 
von 60 Euro geahndet, 
werden andere behin­
dert, kostet er 80 Euro. 
Außerdem gibt es ei­

nen Punkt in Flensburg. Dem Hal­
ter drohen 75 Euro und ebenfalls 
ein Punkt, wenn er Fahrten unter 
winterlichen Bedingungen zuge­
lassen oder sogar angeordnet 
hat.

Ganzjahresreifen gelten im recht­
lichen Sinne als Winterreifen, 
wenn sie das amtliche „Alpine“­ 
Symbol (Schneeflocke im dreige­
zackten Berg) tragen. Die alte 
M+S­Kennzeichnung, die bislang 
für Winter­ und Ganzjahresreifen 
stand, wird noch bis Ende Sep­
tember 2024 anerkannt. Grund­
sätzlich sollte man sich jedoch 
darüber im Klaren sein, dass 
Ganzjahresreifen als Kompromiss 
unter extremen Witterungsbedin­
gungen nicht an die Leistungen 

eines klassischen Winterreifens 
heranreichen.

Obwohl gesetzlich nur eine Min­
destprofiltiefe von 1,6 Millimetern 
für Pkw­Reifen gilt, empfiehlt der 
ADAC aus Sicherheitsgründen 
eine Profiltiefe von mindestens 
vier Millimetern für Winter­ und 
Ganzjahresreifen.

Übrigens: In einigen europäi­
schen Ländern wie z. B. Öster­
reich gilt ein Winterreifen mit Pro­
filtiefe unter 4 Millimetern als 
Sommerreifen und darf auf man­
chen Strecken im Winter nicht 
gefahren werden. | ADAC e. V.

INfo
www.adac.de
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Autounfälle mit Tieren vermeiden
VIER PfoTEN gibt Tipps für das richtige fahrverhalten in der dunklen Jahreszeit

In den Herbst­ und Wintermona­
ten, der sogenannten dunklen 
Jahreszeit, kommt es vermehrt 
zu Wildunfällen. Denn: Auch 
wenn unser Tagesablauf dersel­
be bleibt, sind viele Wildtiere 
jetzt früher und auch länger un­
terwegs. „In Herbst und Winter 
überschneiden sich die Tagesab­
läufe von Mensch und Tier und 
das kann zu folgeschweren Un­
fällen führen“, weiß Eva Linden­
schmidt, Diplom­Biologin und 
stellvertretende Betriebsleiterin 
der VIER PFOTEN Wildtierstation 
TIERART.  

Viel Verkehr zur selben Zeit

Viele heimische Wildtiere wie 
Wildschweine, Igel oder Füchse 
sind nachtaktiv. Auch Rehe, Wild­
kaninchen und Hasen sind ver­
mehrt im Morgengrauen bzw. in 
der Abenddämmerung unter­
wegs. Während sich die Tiere 
nach der Sonne richten, ändert 
sich unser Tagesrhythmus auch 
an den nun kürzeren Tagen nicht. 
Am frühen Morgen und zu Feier­
abendzeiten kommt es daher 
vermehrt zu Wildunfällen. „Im 
Herbst und Winter, wenn die 
Tage kürzer sind, kreuzen sich 
eher die Wege von Mensch und 
Tier. Wildtiere sind in der Dunkel­
heit auf der Suche nach Nahrung 
und nach einem Quartier für den 
Winter. Ein Risikofaktor ist der­
zeit also das erhöhte 
Mensch­Tier­Verkehrsaufkom­
men auf unseren Straßen. 
Schlechte Sicht verschärft die Si­
tuation zusätzlich“, sagt Eva Lin­
denschmidt. „Um Unfälle zu ver­
meiden, sollten vor allem 
Autofahrer und Autofahrerinnen 
das Tempo drosseln, ausreichend 
Abstand zum Vordermann haben 
und jederzeit bremsbereit sein.“

Bremsen, hupen, abblenden

Vor allem in Gefahrenzonen wie 
Wäldern, Feldwegen und an 
nicht besiedelten Landstraßen 
ist erhöhte Aufmerksamkeit er­
forderlich. Insbesondere wo 

‚Achtung Wildwechsel‘­Schilder 
oder blaue Reflektoren an den 
Straßenleitpfosten angebracht 
sind, sollte man vorsichtig sein. 
„Wenn man ein reflektierendes 
Augenpaar am Straßenrand 
sieht, sollte man abbremsen, hu­
pen und die Scheinwerfer ab­
blenden. Denn ein geblendetes 
Reh oder andere Wildtiere er­
starren oft im Lichtschein“, rät 
Diplom­Biologin Lindenschmidt.

Ein Tier kommt selten allein

Bei einer Kollision mit größerem 
Wild nimmt nicht nur das Tier 
Schaden, auch für Autofahrer:in­
nen kann ein Unfall tödlich en­

den. „Gerade bei Rehen oder 
Wildschweinen sollte man einen 
Moment abwarten, denn wo ein 
Tier ist, folgen in der Regel noch 
weitere. Läuft tatsächlich Wild 
auf die Straße, sollte man versu­
chen, kontrolliert zu bremsen. 
Hektische Ausweichmanöver 
können für einen selbst oder 
auch für entgegenkommende 
Autos gefährlich werden“, so die 
VIER PFOTEN Expertin.

Nicht anfassen

Ist es doch zu einem Wildunfall 
gekommen, gilt es zunächst, die 
Unfallstelle sorgsam abzusi­
chern. Auch wenn das angefah­

rene Tier geflohen ist, sollte man 
den Notruf wählen und den Un­
fall melden. Mit Ausnahme von 
Berlin, Hamburg, Niedersachsen 
und Nordrhein­Westfalen ist dies 
sogar Pflicht. Liegt das Tier ver­
letzt oder tot auf der Straße, soll­
te man Abstand halten, es nicht 
anfassen und auf die Polizei bzw. 
den zuständigen Jäger oder 
Förster warten. „Auf keinen Fall 
das Tier berühren. Wenn es noch 
lebt, steht es unter immensem 
Stress. Ein angefahrenes Wild­
schwein in Todesangst kann sehr 
gefährlich sein“, warnt Eva Lin­
denschmidt.

VIER PFOTEN – 
Stiftung für Tierschutz
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Wildtiere sind jetzt vermehrt im Morgengrauen und in der Abenddämmerung unterwegs.

Wissenswertes über VIER PfoTEN – Stiftung für Tierschutz

VIER PFOTEN ist die globale Tierschutzorganisa­
tion für Tiere unter direktem menschlichem Ein­
fluss, die Missstände erkennt, Tiere in Not rettet 
und sie beschützt. Die 1988 von Heli Dungler in 
Wien gegründete Organisation tritt für eine Welt 
ein, in der Menschen Tieren mit Respekt, Mitge­
fühl und Verständnis begegnen. Im Fokus ihrer 
nachhaltigen Kampagnen und Projekte stehen 
Streunerhunde und ­katzen sowie Heim­, Nutz­ 
und Wildtiere – wie Bären, Großkatzen, Orang­

Utans und Elefanten – aus nicht artgemäßer Hal­
tung sowie aus Katastrophen­ und Konfliktzonen. 
Mit Büros in Australien, Belgien, Bulgarien, 
Deutschland, Großbritannien, Kosovo, den Nie­
derlanden, Österreich, der Schweiz, Südafrika, 
Thailand, der Ukraine, den USA und Vietnam so­
wie Schutzzentren für notleidende Tiere in zwölf 
Ländern sorgt VIER PFOTEN für schnelle Hilfe 
und langfristige Lösungen. www.vier-pfoten.de
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Stendal im nördlichen 
Sachsen-Anhalt hält so 
manche Überraschung 

parat: Die Stadt ist zwar die größte der 
Altmark, doch dank Wallanlagen und 
dem Fluss Uchte auch schön grün. Im 
alten Stadtzentrum trotzen ehrwürdige 
Bauten der norddeutschen Backstein-
gotik dem Zahn der Zeit, seit die 
Hansestadt im 15. Jahrhundert ihre 
Blüte erlebte.

Keine zehn Minuten zu Fuß sind es vom 
Stendaler Hauptbahnhof in die Altstadt. 
Hier erfahren Sie, was es mit dem 
begehbaren, 15 Meter hohen trojani-
schen Pferd – dem größten der Welt – 
auf sich hat. Sie erleben Glas in seiner 
schönsten Vollendung und stehen 
plötzlich Auge in Auge mit Tiger, Bär und 
Co. Der Stendaler Tiergarten macht‘s 
möglich. Der Ausfl ug ist 
also auch für Familien mit 
Kindern eine gute Idee.

Die Bahnhofstraße 
führt linker Hand zur 
Beckstraße, der Sie in 
nördlicher Richtung 
folgen. Sie überqueren die 
Uchte und passieren die 
Wallanlagen. Diese 
einstige Stadtbefestigung 
mit Mauer und Wall 
umschließt noch immer 
fast vollständig den Ort. 
Zwei der vier Haupttore 
stehen bis heute: das 
Uenglinger Tor mit dem 
schmuckvollen, fast 28 Meter hohen 
Turm im Norden und das Tangermünder 
Tor hier im Süden –  die Hospitalstraße 
bringt Sie hin. 

Nur wenige Schritte sind es vom 
Tor zum einstigen Katharinenkloster. 
Hier informiert das Altmärkische 
Museum über Stendals Aufstieg und 
Blüte im Mittelalter. Bereits seit 1888 
gibt es die Sammlung, zu der sakrale 
Plastiken, Stendalisches Silber und 
Informationen zu altmärkischen Persön-

lichkeiten gehören. Im Klostergarten 
entdecken die Besucher:innen Kräuter-
beete, alte Obstsorten, Hopfen und den 
Schattengarten.

Berühmte farbige 
Glasfenster

Laufen Sie die Hospitalstraße nun 
zurück und passieren Sie nach wenigen 
Metern mit dem Pulverturm den letzten 
erhaltenen Wehrturm der Stadt. So 

gelangen Sie zum Dom St. Nikolaus mit 
seinen berühmten farbigen Glas-
fenstern. Der Dom gehört zu den bedeu-
tendsten Bauwerken der norddeutschen 
Backsteingotik. Die heutige gotische 
Stiftskirche – eine dreischiffi  ge Halle – 
entstand im 15. Jahrhundert. 

Die Straße Am Dom führt anschlie-
ßend zur Hallstraße, die Sie nun direkt 
zum Markt bringt. Das Rathaus zeigt 
einen Stilmix von Anfang des 15. Jahr-
hunderts bis Ende des 19. Jahrhunderts 
und beherbergt die älteste profane 
Schnitzwand Deutschlands von 1462. 
Hier ist auch die Tourist-Information zu 
fi nden. Über den Marktplatz wacht der 
sieben Meter große steinerne Roland, 
eine Kopie des Originals von 1525, 
oft als Zeichen für die Rechte der mittel-
alterlichen Stadt wie den Handel inter-
pretiert. 

Gleich hinter dem Rathaus erheben 
sich majestätisch die Türme der Marien-

Das größte trojanische 
Pferd der Welt
HAnsesTAdT sTendAl mIT bACKsTeIngOTIK und dOmsCHÄTzen

Foto: Hansestadt Stendal

Foto: Archiv Winckelmann-Museum 
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Blick auf Stendal 
mit Uenglinger Tor
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� handverlesene Touren durch 
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpom-
mern, Sachsen und darüber hinaus  

� Wander-, Rad- und Kanutouren, 
Stadtrundgänge, Badespaß und mehr

� inklusive individueller Anreiseinfos, 
immer aktuell

� Filtern nach Aktivität, familienfreund-
lich, barrierefrei u. v. m.

� Orientierung per Offl  ine-Karte

� Routing zu Events und Sehenswürdig-
keiten 

gleich herunterladen 
im google play store 
bzw. App store 
und weitersagen!

TIPP

stadtspaziergang 
(noch bis 22. Dezember)
Mo -   Fr jeweils um 11 Uhr 
Dauer: etwa eine Stunde
Treffpunkt: Rathaus
Kosten: 4,50 € pro Person

stendal-tourist.de
h     03931 651190

ANREISE

Hinfahrt: z. B. mit dem RE4 
bis Bf Rathenow, dann weiter mit 
der RB34 bis Stendal Hbf

TICKET-TIPP

Für diesen Ausflug lohnt sich das 
Quer-durchs-Land-Ticket. Es kostet 44 € 
und gilt deutschlandweit für 
beliebig viele Fahrten im Nahverkehr 
in der Zeit von 0 Uhr bis 3 Uhr des 
Folgetages. Außerdem können 
bis zu vier Mitreisende vergünstigt 
mitgenommen werden und bis zu 
drei Kinder im Alter von sechs bis 
einschließlich 14 Jahren fahren in Be-
gleitung kostenlos. 

Wer das Deutschland-Ticket nutzt, 
kommt auch damit bis nach Stendal. 

bahn.de/brandenburg  | vbb.de

kirche – stolze 82 Meter hoch hinauf 
ragen sie. Die Kirche diente der Stenda-
ler Kaufmannsgilde als Hauptpfarr-
kirche. Der Legende nach haben die 
Stendaler den Dom nie als ihre Kirche 
akzeptiert, und auch heute 
noch halten Tourist:in-
nen die gotische 
Marienkirche im 
Zentrum der Stadt für 
den Dom. 

An die Pfarrkirche 
schließt sich die Breite 
Straße an. Hier präsen -
tieren sich restaurierte 
Häuser mit schmuck-
reichen Fassaden 
aus der Gründerzeit 
und Elementen des 
Jugendstils, dazwi-
schen Geschäfte, Cafés 
und Restaurants. 
Biegen Sie von der 
Breiten Straße links in 
die Rohrstraße ein, 
gelangen Sie zur 
Winckelmannstraße 
mit dem Winckel-
mann-Museum. Es ist 
dem berühmtesten 
Sohn der Stadt ge-
widmet, der hier 1717 
zur Welt kam: Johann 
Joachim Winckelmann. Er gilt als Be-
gründer der klassischen Archäologie und 
Kunstgeschichte. Das Museum befi ndet 
sich an der Stelle seines Geburtshauses 
und wurde bereits 1955 eröff net. 

Herrlicher Blick 
über die Stadt

Im Garten eröff net das größte begeh -
bare Trojanische Pferd der Welt einen 
herrlichen Blick über die 
Stadt. In die 15 Meter hohe, 
13 Meter lange und fünf 
Meter breite Stahlkonstruk-
tion, die mit Lärchenholz 
verkleidet ist, passen bis zu 
30 Besucher:innen – wie in 
der griechischen Sage 
beschrieben. Im Außenge-
lände gibt es auch ein 
Hörtheater, die Spielstraße 
mit Spielen, die Kinder vor 
2.500 Jahren begeisterten, 
ein Labyrinth, das Archäo-
logencamp und den Muse-
umsgarten mit Skulpturen.
Gehen Sie anschließend die 

Winckel mannstraße Richtung Norden 
hinauf zur Straße Altes Dorf. Hier sehen 
Sie schon das Uenglinger Tor. 

Wandern Sie nun in südliche Richtung 
auf dem Westwall zur Straße Uchtewall, 

die Sie vorbei an einigen 
Sportstätten und 

direkt zum Eingang 
des Tiergartens 
bringt. Der Stendaler 
Zoo mit Abenteuer-
spielplatz und Café 
liegt wunderschön 
am rund 760 Meter 
langgestreckten 
Stadtsee. Entstanden 
ist er bereits 1934. 
Nach Zerstörung im 
Zweiten Weltkrieg 
bauten Stendaler 
Bürger:innen 1952 die 
Anlage als Heimattier-
garten wieder auf. 
Heute leben hier rund 
460 Tiere in 75 Arten, 
darunter auch vom 
Aussterben bedrohte 
wie Amurtiger, 
Schwarzbär und 
verschiedene Aff en. 
Besu cher:in nen fi nden 

zudem eine begeh bare 
Voliere für exotische 

Vögel, die Wolfsanlage und Raubkatzen. 
Kinder freuen sich über das Streichel-
gehege mit Zwergziegen und den 
Spielplatz.

Wer mag, kann den Stadtsee mit 
seinen Villen und Kleingärten in Ufer-
nähe umrunden und die Blicke auf das 
Wasser und ihre gefi ederten Bewohner 
genießen. Der kürzeste Weg zum 
Bahnhof aber führt über die Seestraße 
und die Goethestraße zurück.

Foto: Stadtgemeinde Stendal

Dom St. Nikolaus
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APP DB AUSFLUG
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mern, Sachsen und darüber hinaus  

� Wander-, Rad- und Kanutouren, 
Stadtrundgänge, Badespaß und mehr
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� Filtern nach Aktivität, familienfreund-
lich, barrierefrei u. v. m.
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TIPP
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h     03931 651190

ANREISE

Hinfahrt: z. B. mit dem RE4 
bis Bf Rathenow, dann weiter mit 
der RB34 bis Stendal Hbf

TICKET-TIPP
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bahn.de/brandenburg  | vbb.de
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